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Essigsäure-Ordnung.
(E. O.)

Erster Abschnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

81.
(1) Gegenstand der Besteuerung ist die im Inland aus Holzessig oder essigsauren Salzen Gegenstand der

ewonnene, zu Genußzwecken geeignete Essigsäure, soweit sie nicht ausgeführt oder zu gewerblichen Vestenerung.
wecken verwendet wird.

(2 Welche Essigsäure als zu Genußzwecken und welche als nur zu gewerblichen Zwecken
geeignet anzu chen |4 ergibt sich aus Anlage 1. Anlage 1.

8 2.

(1) Essigsäure, die nur zu gewerblichen Zwecken geeignet ist, bleibt steuerfrei und unterliegt Aur zu gewerb-

nur der allgemeinen amtlichen Überwachung. dlcherSeh
(2) Auf Essigsäurefabriken, die nur zu gewerblichen Zwecken geeignete Essigsäure besenen.“ sänre.

finden nur die §# 17, 18, 20, 46 bis 53, 57, 58, § 59 Abs. 1, §§ 60, 61, 72, 103 und
Anwendung.

5 3.

(0 Die Essigsäure unterliegt einer Verbrauchsabgabe, die 0,06° Mark für das Kilogramm DHöe der Stener.
wasserfreier Essigsäure beträgt. Bei der Berechnung der Steuer sind Pfennigbeträge nur insoweit
in Ansatz zu bringen, als sie durch fünf ohne Rest teilbar sind.

6 Die Menge der wasserfreien Essigsäure ist aus dem Reingewichte der Essigsäure und
deren Gehalt an wasserfreier Essigsäure (Stärke der Essigsäure) zu berechnen.

 4

(1) Die Stärke der Essigsäure ist nach der in der Anlage 2 gegebenen Anleitung festzustellen. Feststellung der

G) Die zur Untersuchung erforderlichen Stoffe werden von der Verwaltung auf Rosten ze #
Gewerbtreibenden beschafft und sind dauernd unter amtlichem Verschluß oder in amtlichemG
wahrsam zu halten. Anlage 2.

5 5.

Läßt sich die Essigsäure bei den Bestandsaufnahmen nur nach Raummengen feststellen, sechrns der
so sind diese nach der Anlage 3 in Gewichtsmengen umzurechnen. 8 ———2

Anlage 8.
8 6.

Zur Entrichtung der Essigsäure-Verbrauchsabgabe ist der Hersteller verpflichtet. Person des
1 *
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5 7.

Die Verbrauchsabgabe wird fällig, sobald die Essigsäuremenge in der Erzeugungsstätte
zur Versteuerung abgefertigt worden ist; sie ist binnen drei Tagen nach Mitteilung des Betrags
zu entrichten.

8.8
(1) Die Essigsäure-Verbrauchsabgabe ist gegen Sicherheitsbestellung für die Frist von sechs

Monaten zu stunden. Wird nur eine Stundung auf drei Monate beansprucht, so kann von der
Sicherheitsbestellung ganz oder zum Teil abgesehen werden, wenn der Zahlungspflichtige als
zuverlässig und hinreichend sicher bekannt ist.

(2) Die oberste Landes-Finanzbehörde bestimmt die Grundsätze, nach denen die Sicherheit
zu leisten ist, und die Voraussetzungen, unter denen gestundete Beträge vor Ablauf der Stundungs-
frist eingezogen werden können.

5 9#.

(1) Bei der Stundung der Verbrauchsabgabe ist über jeden im Einnahmebuch anzuschreibenden

Betrag ein Stundungsanerkenntnis abzugeben.
(2) Uber mehrere im Laufe eines Tages zur Anschreibung kommende Einzelbeträge kann ein

Anerkenntnis abgegeben werden. In dem Anerkenntnisse sind die Einzelbeträge anzugeben.

(6) Der Betrag jedes Anerkenntnisses muß mindestens 50 Mark erreichen. Die Direktiv-
behölde. kann Ausnahmen zulassen.

8 10.

Die Stundungsfrist beginnt mit dem Tage der Fälligkeit. Die gestundeten Beträge sind
spätestens am fünfundzwanzigsten Tage des Monats, in welchem die Stundungsfrist abläuft,
und, wenn dieser ein Sonn= oder Feiertag ist, am vorhergehenden Werktag einzuzahlen.

E. 11.

Die Hebestelle hat über die Einnahme aus der Essigsäure-Verbrauchsabgabe ein Esfig=
säure-Verbrauchsabgaben-Einnahmebuch zu führen, für welches das Muster 4 als Vorbild dient.

§ 12.

Die Essigsäure haftet ohne Rücksicht auf die Rechte Dritter für die darauf ruhende Ver-
brauchsabgabe und kann, solange diese nicht entrichtet ist, von der Verwaltungsbehörde mit
Beschlag belegt oder zurückbehalten werden.

Wl 13.

(1 Ansprüche auf Zahlung und Erstattung von Verbrauchsabgabe verjähren in einem Jahre
von dem Tage des Eintritts der Zahlungspflicht oder der Zahlung ab. Der Anspruch auf Nach-
zahlung hinterzogener Gefälle verjährt in drei Jahren.

(2) Die Verjährung wird durch jede von der zuständigen Behörde zur Geltendmachung des
Anspruchs gegen den Zahlungspflichtigen gerichtete Handlung unterbrochen.

814.

Von der aus dem freien Verkehre derjenigen Teile des deutschen Zollgebiets, die nicht
zur B gehören, eingehenden, zu Genußzwecken geeigneten Essigsäure

werden, soweit sie nicht nachweislich verzollt worden ist, an überpengsabgabe, O,##40 Mark für das
Kilogramm wasserfreier Essigsäure erhoben. Die Abgabe wird nicht gestundet.

* 15.

Für die Erhebung und Verwaltung der Essigsäure-Verbrauchsabgabe werden jedem
Bundesstaat 8 Hundertteile der in seinem Gebiete zur Verrechnung gekommenen Roh-Soll-
einnahme vergütet.
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0 16.

Die in den 887, 8, 9, 12, 15 und 16 der Branntweinsteuer-Grundbestimmungen hin= Oberbeamte,
sichtlich der Oberbeamten, der Abfertigungsbefugnisse der Amtsstellen, der Abfertigungsbeamten, A#l "

der Abfertigungsstellen, der Entnahme von Proben und der Zuziehung von Chemikern gegebenen
Vorschriften finden auf die Essigsäurefabriken und die Essigsäure sinngemäß Anwendung, und
zwar § 9 mit der Maßgabe, daß die Bestandsaufnahmen in Gewerbebetrieben, die unvergällte
Essigsäure abgabenfrei verwenden (5 96), und bei Essigsäurehändlern (§5 102) von einem Ober-
beamten allein vorgenommen werden können.

befugniffe usw.

5 17.

(1) Die Gewerbtreibenden können sich der Steuerbehörde gegenüber durch Bevollmächtigte Vertreiu#g

vertreten lassen. un e
(2) Inhaber von Essigsäurefabriken, die dauernd oder für längere Zeit einem Vertreter die en.

Leitung ihres Betriebs ganz oder teilweise übertragen, haben der Amtsstelle hierüber eine Anzeige
in doppelter Ausfertigung einzureichen, die von dem Vertreter mit zu unterzeichnen ist.

§l 18.

(1I) Für die Abfertigungen und Bestandsaufnahmen haben die Gewerbtreibenden eine WageWiese.Prasunzs-
mit Gewichten sowie die" nötigen Prüfungs= und Meßgerätschaften zu beschaffen und in gutem und Meßserät-
Zustand zu erhalten. schaften.

(2) Sämtliche Wagen und Gewichte sowie Prüfungs= und Meßgeräte müssen geeicht oder

beglanbigt sein. Für die eichamtliche Nachprüfung haben die Gewerbtreibenden Sorge zu
agen.

8 18.

(1) Die Inhaber von Essigsäurefabriken haben für die Essigsäurcabfertigungen einen ge- usfertigunss.
eigneten, angemessen ausgestatteten Raum zu stellen und für dessen Beleuchtung, Erwärmung rä#nme usw.
und Reinigung zu sorgen. Sie haben insonderheit ein Behältnis zur Aufbewahrung der Beleg-
hefte, einen Tisch und Schreibgerät zu beschaffen.

(2) Das Hauptamt kann die gleichen Verpflichtungen den Besitzern von Gewerbsanstalten
auferlegen, in denen Essigsäure steuerfrei verwendet wird.

(6) Werden die Abfertigungsbücher in der Essigsäurefabrik geführt, so hat der Besitzer ein
Behältnis zur Verfügung zu stellen, in dem die Bücher unter Verschluß aufbewahrt
werden können.

520
(1) Die amtliche ÜUberwachung der Essigsäurefabriken und anderer Gewerbsanstalten, in Gebäbren.

denen unter steuerlicher Aufsicht stehende Esigstore verarbeitet wird, erfolgt in der Regel 1. Für die Über-

gebührenfrei. wachng der Ge-
) Gebühren sind zu erheben für die Uberwachung einer Essigsäurefabrik, wenn sie gemäß r sanstallen.

§5 72 unter dauernde Aufsicht gestellt ist.

- §21.

(1) Essigsäureabfertigungen in den Essigsäurefabriken oder an den Amtsstellen erfolgen in 2. Für Abferti-

der Regel gebührenfrei. gungen

(2) Gebühren sind zu erheben: *Isin den Essg-

3 für Abfertigungen an den Sonn- und Feiertagen,b) für Abfertigungen, die auf Antrag über den Heuraum von acht Stunden für den

Kalendertag ausgedehnt werden, bezüglich der überschießenden Zeit.

Elsggläureabfertigungen außerhalb des Bereichs der Essigsäurefabriken oder außerhalb „) An anderen
der Amisstellen find gebührenpflichtig. Orten.
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g 28.

3. Für die Uber- (1) Für die amiliche Begleitung und Bewachung von Begleitscheinsendungen sowie für die
wachung der bei Umfüllungen, Umladungen, Verschlußverletzungen ufw. unterwegs erforderlichen Amtshand-

elsgfäure. lungen sind in der Regel Gebühren zu erheben.

(2) Gebührenfrei bleiben:

a) an gebührenfreie Abfertigungen sich unmittelbar anschließende Begleitungen inner-
halb desselben Ortes zwischen einer Essigsäurefabrik und der Eisenbahnstation oder
der erlaubten Schiffsladestelle,

) Schiffsbegleitungen und Schiffsleichterungen auf dem Rhein und dessen Neben-
flüssen sowie auf der Unterelbe und Unterweser nach Maßgabe der in der Zoll-
gebührenordnung getroffenen Bestimmungen,

c) bei Umfüllungen, Umladungen, Verschlußverletzungen usw. unterwegs erforderliche
Amtshandlungen, wenn sie an der Amtsstelle oder an den erlaubten Lösch= und
Ladeplätzen oder in den Essigsäurefabriken vorgenommen werden.

8 24.

z4. In sonstigen Abgesehen von den Fällen der §§ 21 bis 23 sind Gebühren zu erheben, wenn es sich
Fällen um eine Entschädigung für den Aufwand an Beamtenkräften handelt, der durch die Verab-

säumung einer den Beteiligten obliegenden Verpflichtung oder durch willkürliche Verzögerung
einer gebührenfreien Amtshandlung bedingt wird.

8 26.

b. Einsacher Ge- (1) Die Gebühren betragen bei Amtshandlungen am Standort oder in einer Entfernung
bührenbetrag. von weniger als 2 Kilometer oder, falls den Beamten ein Dienstbezirk zugewiesen ist, in diesem

Dienstbezirke für jede — wenn auch angefangene — Stunde

für Aufseher und Beamte gleichen oder niedrigeren Ranges O,60 Mark,
für Beamie höheren Ranges. .. 1,00 Mark.

Die auf den Hin= und Rückweg verwendete Zeit ist nicht mit in Ansatz zu bringen.

(2) Bei Amtshandlungen außerhalb des Standorts in einer Entfernung von 2 Kilometern
und mehr oder, wenn es sich um Beamte mit Dienstbezirk handelt, bei Dienstleistungen außer-
halb dieses Bezirkes betragen die Gebühren ebensoviel wie die im Abs. 1 festgesetzten Gebühren,
mindestens aber ebensoviel, wie die den Beamten nach den landesrechtlichen Bestimmungen zu-
stehenden Vergütungen für Dienstreisen ausmachen.

(8) Es sind die Gebührensätze anzuwenden, die dem Range des Beamten entsprechen. Sind
jedoch zu Amtshandlungen, die von einem Aufseher oder Beamten gleichen oder niedrigeren
Ranges ausgeführt werden dürfen, Beamte höheren Ranges verwendet worden, so sind die Ge-
bühren nach den Sätzen für erstere zu erheben.

* 26.

6. Doppelter Wird die Vornahme einer Amtshandlung ohne zwingenden Grund verzögert oder unter-
Gebührensab. brochen, so kann die Amtsstelle für die Zeit der Verzögerung oder Unterbrechung den Gebühren-

satz verdoppeln oder bei gebührenfreien Amtshandlungen Gebühren nach diesem erhäöhten
Satze erheben.

§5 27.

7. Fahrgelder. (1) Erwachsen der Steuerverwaltung für die mit der Ausführung gebührenpflichtiger Amts-
handlungen beauftragten Beamten Ausgaben an Fahrgeldern oder anderen besonderen Entschädi-
gungen, so erhöhen sich die Gebühren um den Betrag dieser Ausgaben.

(2) Dem Zahlungspflichtigen bleibt überlassen, statt Entrichtung der Fahrgelder für die
angemessene Beförderung der Beamten Sorge zu tragen.
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8 28.

Sind bei einer Amtshandlung mehrere Beamte gleichzeitig tätig oder werden zu einer 8. Gebhreu für
Amtshandlung mehrere Beamte nacheinander verwendet, so sind die Gebühren für jeden von mehrere Beamte.
ihnen zu erheben.

8 29.

(1) Werden zu gebührenflichtigen Amtshandlungen Beamte ständig erforderlich, so haben die 9. Verwaltungs-

beteiigten Gewerbtreibenden in der Regel für jeden Beamten einen Verwaltungskostenbeitrag kostenbeiträge.
zu zahlen.

(2 Der Verwaltungskostenbeitrag wird von der obersten Landes-Finanzbehörde nach der
Höhe des von Beamten der betreffenden Klasse durchschnittlich bezogenen Diensteinkommens zu-
züglich 15 vom Hundert der darin enthaltenen pensionsfähigen Beträge bemessen. Wird von dem
Gewerbtreibenden nicht die volle Diensttätigkeit des ständig bewilligten Beamten in Anspruch
genommen und liegt die Möglichkeit vor, den Beamten anderweitig dienstlich zu verwenden, so
kann der Verwaltungskostenbeitrag auf einen angemessenen Teil des vollen Betrags be-
schränkt werden.

(83) Die Gewerbtreibenden haben, falls sie die Tätigkeit der Beamten nicht mehr in Anspruch
nehmen wollen, dies dem Hauptamt anzuzeigen. Die Verwaltungskostenbeiträge sind alsdann
noch bis zur anderweitigen Unterbringung der Beamten, längstens jedoch für einen Zeitraum von drei
Monaten, vom Beginne des auf die Anzeige folgenden Monats ab gerechnet, weiterzuzahlen.

(4) Falls auf Antrag die Ausdehnung der Amtshandlungen über den Zeitraum von acht
Stunden für den Kalendertag hinaus oder die Vornahme von Abfertigungen an Sonn= und

Feiertagen bewilligt wird, sind für die betreffende Zeit Einzelgebühren gemäß 89§ 25 ff. zu erheben.

6( 30.

Die nach den §8 25 bis 29 aufkommenden Gebühren werden für Rechmung der Bundes- 10. hee
staaten erhoben. er Gebühren.

Zweiter Abschnitt.

Anmeldung der Essigsäurefabriken, Vermessung und Aufbewahrung der Geräte.

8 31.

Wer zu Genußzwecken geeignete Essigsäure aus Holzessig oder essigsauren Salzen her- Anmelbung der

stellen will, hat spätestens vierzehn Tage vor Beginn des Betriebs der Hebestelle farchlefoner. zu
a) eine Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte nach Muster 5, Genußzwecken ge-

b) einen Grundriß der Fabrik, eigneteSlielene
c) eine Zeichnung und Beschreibung der Zersetzungskessel und Destilliervorrichtungen un —--

in doppelter Ausfertigung einzureichen. Iinne.

6 22. 22

In die Anmeldung der Räume und Lagerstätten sind aufzunehmen: Anmeldung der

a) diejenigen Räume, in denen Betriebshandlungen zur Erzeugung und Reinigung Räume usw.
von Essigsäure vorgenommen oder durch die Essigsäuredämpfe oder Essigsäure hin-
durchgeleitet werden, sowie die zur Aufbewahrung der Essigsäure und der essig-
sauren Salze oder des Holzessigs dienenden Räume und Lagerstätten;

b) die mit den Fabrik= und Lagerräumen in unmittelbarer Verbindung stehenden
Räume.

5 33.

In die Geräteanmeldung sind alle zur Essigsäurefabrik gehörigen Geräte aufzunehmen, Anmeldung der
in denen Essigsäuredämpfe zur Entwicklung oder Reinigung gelangen (Zersetzungskessel, Destillier- Gerãte.
vorrichtungen), sowie diejenigen Gefäße, in denen sich Essigsäure ständig oder vorübergehend be-
findet (Sammel·und Mischgefäße, Druckgefäße, feststehende Aufbewahrungsgefäße).

172
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g 34.

Grundriß. In den Grundriß der Fabrik, der die im § 32 aufgeführten Räume und Lagerstätten
nachweisen muß, ist die Stellung der angemeldeten Geräte einzuzeichnen.

* 35.

Prüfung der An- Die Anmeldungspapiere (§F 31) sind von der Hebestelle nach Eintragung in die Essig-
meldung. säurefabrikrolle (&amp; 49) dem Oberkontrolleur zuzustellen. Der Oberkontrolleur hat ihren Inhalt

an Ort und Stelle mit dem Bestande zu vergleichen, die Geräte nach den Bestimmungen in den
5§8 36 ff. zu vermessen, das Ergebnis in die Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte
einzutragen und sodann die Anmeldungspapiere mit den Vermessungsverhandlungen (5 38 Abs. 1)
der Hebestelle zurückzugeben. Nach Prüfung der Vermessungsverhandlungen (§ 38 Abs. 2) über-
mittelt die Hebestelle je eine Ausfertigung der Anmeldungspapiere und Vermessungsverhand-
lungen dem Fabrikinhaber.

g 36.

Gerãte · (1) Die im § 33 genannten Geräte sind mit Ausnahme der Zersetzungskessel in der Regel
vermessung. auf trockenem und nassem Wege zu vermessen.

Allgemeine Vor- (2) Ist die nasse Vermessung der Gefäße wegen ihres Aufstellungsorts, ihrer Größe oder
schrift. ihrer sonstigen Beschaffenheit nicht angängig oder nur mit großen Schwierigkeiten ausführbar, so

kann das Hauptamt die trockene Vermessung als ausreichend erachten. Ist auch diese nicht aus-
führbar, so kann das Hauptamt genehmigen, daß der Raumgehalt nach den Angaben des Fabrik-
besitzers festgesetzt wird.

(3) Bei den während der Erzeugung und Reinigung zur Aufbewahrung von Essigsäure die-
nenden Geräten kann von einer Vermessung abgesehen und die Angabe des Fabrikbesitzers über
ihren Raumgehalt als richtig angenommen werden.

837.
Ausfhrung der (1) Die Vermessung ist durch den Oberkontrolleur unter Zuziehung eines anderen Beamten

Vermessung. zu bewirken. Der Fabrikinhaber hat der Vermessung beizuwohnen und ihre Richtigkeit durch
Unterzeichnung der Verhandlung (5 38) anzuerkennen.

(2) Bei der nassen Vermessung sind, soweit angängig, an Skalen, Schwimmervorrichtungen
oder Senkstäben, die gegen Veränderung oder Vertauschung amtlich zu sichern sind, die Wasser-
mengen fortlaufend in Abschnitten festzustellen.

g 38.

Lermessungs- (1) Uber die Vermessung sind für jedes Gerät zwei gleichlautende Verhandlungen unter Be-
verhandlungen. nutzung von Vordrucken der Muster 2 bis 4 der Brennereiordnung aufzunehmen.

(2) Die Vermessungsverhandlungen sind von der Hebestelle rechnerisch zu prüfen.

 0 39.
Geräte- (1) Der Fabrikinhaber hat jedes angemeldete Gerät mit Nummer und Raumgehalt in Über-

bezeichnung. einstimmung mit der Geräteanmeldung deutlich zu bezeichnen, diese Bezeichnung zu erhalten und
nötigenfalls zu erneuern. -

(2) Die näheren Anordnungen trifft der Oberkontrolleur.

8 40.

Gerãte- Die angemeldeten Geräte müssen an den im Grundrisse dafür angegebenen Plätzen auf-
aufbewahrung. bewahrt werden. Während der Nichtbenutzung können sie zeitweise aus der Fabrik entfernt und

anderwärts aufbewahrt werden. Dem Oberkontrolleur ist bei seiner nächsten Anwesenheit in der
Fabrik hiervon Kenntnis zu geben.
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8 41.

(1) Jeder Wechsel im Besitz einer Essigsäurefabrik, z. B. durch Erbgang, Verkauf oder Ver- Ber.
pachtung, ist der Hebestelle binnen einer Woche vom neuen und in Fällen freiwilliger Besitz. uderunsen.

übertragung auch vom bisherigen Besitzer schriftlich anzuzeigen. r eche Vno-
(2) Der neue Besitzer hat die Richtigkeit des angemeldeten Gerätestandes und des Raum- säurefabrik.

gehalts der einzelnen Geräte schriftlich anzuerkennen oder eine neue Anmeldung der Räume,
Lagerstätten und Geräte abzugeben.

§ 42.

(1) Sollen angemeldete Geräte aus den Händen gegeben, an einem anderen Platze auf= Veränderungen

gestellt oder abgeändert, oder sollen die Lagerstätten für die essigsauren Salze, Holzessig oder hnerät
Essigsäure geändert werden, so hat der Fabrikinhaber dies der Hebestelle vor der Weggabe oder «
bis zur Vollendung der Veränderung anzuzeigen.

(2) Werden Destilliergeräte aus den Händen gegeben, so ist in der Anzeige auch der
Empfänger zu bezeichnen; findet eine Versendung dieser Geräte in einen anderen Hebebezirk statt,
so hat die Hebestelle dies der Hebestelle des Bestimmungsorts mitzuteilen.

(3) Werden anmeldungspflichtige Geräte neu angeschafft, so hat der Fabrikbesitzer dies der
Hebestelle vor Aufstellung der Geräte in der Fabrik anzuzeigen.

(4) Die Anzeigen sind nach Muster 6 der Brennereiordnung in doppelter Ausfertigung ab-
zugeben. Die eine Ausfertigung ist von der Hebestelle mit der Bescheinigung über die erfolgte
Anzeige zu versehen und dem Anmeldenden zur Aufbewahrung beim Fabrikbeleghefte (§ 51)
zurückzugeben, die andere dem Oberkontrolleur vorzulegen.

8 43.

Der Oberkontrolleur hat sich von der Richtigkeit der Anzeige zu überzeugen, erforder. Erledigung der
lichenfalls für die Vermessung und Bezeichnung der Geräte zu sorgen und die eingetretenen Veränd-rungs-
Anderungen in der Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte, dem Grundrisse sowie in zeigen.

der Zeichnung und Beschreibung der Zersetzungskessel und Destilliervorrichtungen, die in der
Fabrit ausliegen, nachzutragen.

8 44.

Wenn die Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte oder der Grundriß oder die Einreichung neuer

Zeichnung und Beschreibung der Zersetzungskessel und Destilliervorrichtungen durch Nachträge nedungen der
unübersichtlich oder sonst unbrauchbar geworden ist, sind neue Ausfertigungen einzureichen. stätten zunuger.

räte usw.

*45
Wird eine Essigsäurefabrik gänzlich abgemeldet, so sind die noch zu Brennereizwecken Abmeldung einer

geeigneten Zersetzungskessel und Destilliervorrichtungen nach §§ 61 bis 65 der Branntweinsteuer- Essigsäurefabrik.

Grundbestimmungen weiter zu behandeln.

g 46.

Wer nur zu gewerblichen Zwecken geeignete Essigsäure aus Holzessig oder essigsauren Anmelbung

Salzen herstellen will, hat spätestens drei Tage vor Beginn des Betriebs der Hebestelle Scrsflerr
a) eine Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte nach Muster 5, zu gewerblichen
b) einen Grundriß der Fabrik, 3wecken gerignete
Z) eine schriftliche Erklärung, daß er nur zu gewerblichen Zwecken geeignete Essigsäure Esstssirre her.

herstellen werde, au Ve-
in doppelter Ausfertigung einzureichen. stimmung.

8 47.

Die Anmeldungspapiere (§ 46) sind von der Hebestelle nach Eintragung in die Essig-Prüfung der An-
säurefabrikrolle (§ 49) dem Oberkontrolleur zuzustellen. Der Oberkontrolleur hat sie an Ort meldung.
und Stelle zu prüfen und nach Bescheinigung der Richtigkeit der Hebestelle zurückzugeben, die je
eine Ausfertigung dem Fabrikinhaber übermittelt.

1724
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* 48.

Für Essigsäurefabriken, die Essigsäure nur zu gewerblichen Zwecken herstellen, bedarf es
der Vermessung der Geräte nicht, dagegen finden die §§ 32 bis 34 und 39 bis 45 auch auf diese
Fabriken Anwendung, und zwar § 39 mit der Maßgabe, daß die angemeldeten Geräte nur mit
Nummer zu bezeichnen sind.

§* 49.

(1) Die Hebestelle hat eine Essigsäurefabrikrolle nach Muster 6 in zwei Abschnitten zu führen,
in der sämtliche im Bezirke vorhandenen Essigsäurefabriken nachzuweisen sind.

) In den Abschnitt A sind die Essigsäurefabriken, die zu Genußzwecken geeignete Essigsäure
herstellen, in den Abschnitt B die Essigsäurefabriken, die nur zu gewerblichen Zwecken geeignete

sigsäure erzeugen, aufzunehmen.
50.

Die Hebestelle führt für jede Essigsäurefabrik ein Belegheft, in das folgende Schriftstücke
aufzunehmen sind:

a) die Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte,
b) der Grundriß nebst Zeichnung und Beschreibung der Zersetzungskessel und Destillier-

vorrichtungen,
IP) gegebenenfalls die Erklärung des Fabrikinhabers, daß er nur zu gewerblichen Zwecken

geeignete Essigsäure herstellen werde,
4) die Vermessungsverhandlungen,
ee) die Veränderungsanzeigen,
I) die sonstigen amtlichen Verfügungen und Papiere, die besondere Verhältnisse der

Essigsäurefabrik betreffen.

*651.
Die an den Fabrikinhaber gelangenden Ausfertigungen oder beglaubigten Abschriften

der im § 50 unter a bis d und f aufgeführten Schriftstücke sind in einem Fabrikbeleghefte zu

vereinigen.
*52.

(1) Die Hebestelle hat eine vom Oberkontrolleur bescheinigte Abschrift der Essigsäurefabrik-
rolle an das Hauptamt einzusenden. Die Abschriften bilden zusammen mit der Essigsäurefabrik-
rolle für den Sonderhebebezirk des Hauptamts die Hauptessigsäurefabrikrolle.

(2) Vierteljährlich ist ferner eine vom Oberkontrolleur bescheinigte Nachweisung der in der
Essigsäurefabrikrolle vermerkten Anderungen nach Muster 7 aufzustellen und einzureichen. Die
angezeigten Anderungen sind in der Hauptessigsäurefabrikrolle zu vermerken.

Dritter Abschnitt.

Betriebsanmeldung.
53.

(1, Wer eine neu errichtete oder eine ruhende Essigsäurefabrik in Betrieb setzen will, hat der
Hebestelle schriftlich Anzeige zu erstatten, und zwar

a) wenn es sich um den ersten Betrieb handelt, mindestens eine Woche,

b) wem der Betrieb nach einer Pause wieder aufgenommen werden soll, mindestens
rei Tage

vor dem für die Eröffnung des Betriebs in Aussicht genommenen, näher zu bezeichnenden Tage.

(2) Soll der Betrieb einer Essigsäurefabrik für eine Zeit von mehr als 14 Tagen eingestellt

werden, so ist dies der Hebestelle spätestens am dritten Tage nach der Betriebseinstellung
anzuzeigen.

(6) Von dem Eingange der Anzeigen hat die Hebestelle dem Oberkontrolleur und dem Haupt-
amte Mitteilung zu machen.
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*54.
(1) Mit der im § 53 Abs. 1 unter a vorgeschriebenen Anzeige hat der Fabrikbesitzer eine

Betriebserklärung in doppelter Ausfertigung einzureichen, die eine Beschreibung des Arbeitsver-
fahrens mit näheren Angaben über den Verlauf der Erzeugung und Reinigung der Essigsäure
sowie über die herzustellenden Essigsäurearten und die Dauer des täglichen Betriebs enthalten
muß. Ferner ist in der Beschreibung anzugeben, in welchem Verhältnisse zu der Menge des ver-
arbeiteten Rohstoffs durchschnittlich Essigsäure gewonnen wird (Ausbeuteverhältnis).

(2) Bei der Wiederaufnahme des Betriebs einer ruhenden Essigsäurefabrik genügt eine schrift-
liche Bezugnahme auf die frühere Betriebserklärung, wenn dieser weiter befolgt werden soll.

* 55. .

Die Hebestelle hat die Betriebserklärung dem Oberkontrolleur zur Prüfung vorzulegen.
Dieser hat nach Herbeiführung etwaiger Berichtigungen beide Ausfertigungen mit einen Prüfungs-
vermerke zu versehen. Die eine Ausfertigung ist dem Fabrikinhaber zur Aufnahme in das Fabrik-
belegheft auszuhändigen, die andere bleigt bei der Hebestelle.

* 56.

Soll die Betriebsweise dauernd geändert werden, so hat der Fabrikinhaber, sofern nicht
eine neue Betriebserklärung erforderlich ist, eine Nachtragserklärung in doppelter Ausfertigung
einzureichen, die zu prüfen und der Haupterklärung beizufügen ist.

Bierter Abschnitt.

Steueraussicht.
* 57.

(1) Die Gebäude, in denen eine Essigsäurefabrik betrieben wird, einschließlich der zur Auf.
bewahrung von Essigsäure, Holzessig oder essigsauren Salzen sowie zur Verpackung und Behandlung
der Essigsäure dienenden Räume und Lagerstätten dürfen, wenn die Essigsäurefabrik nicht im Be-
trieb ist, nur von morgens 6 bis abends 9 Uhr von den Steuerbeamten besucht werden. Der

Eingang muß ihnen sogleich geöffnet werden. Solange jedoch in der Essigsäurefabrik gearbeitet
wird, ist der Besuch zu jeder Zeit zulässig; die Fabrik muß alsdann unverschlossen und der Zutritt
unbehindert sein.

(2, Die Aufsichtsbefugnis erstreckt sich zugleich auf die mit der Esssgsäurefabrik und den

bagerstätten für Essigsäure, Holzessig oder essigsauren Kalk in unmittelbarer Verbindung stehenden
äume. «

(3) Die Zeitbeschränkung fällt fort, wenn Gefahr im Verzuge ist.

g 68.

Betriebs-

t g.

a) Allgemeine
Bestimmung.

b) Prüfung.

c) Abänderung.

Besuch der

Gewerberäume
urch die

Steuerbeamten.

(1) Der Fabrikinhaber hat den Steuerbeamten jede im Steuerinteresse oder zu statistischen Hilfeleistung bei
Zwecken erforderliche Auskunft über den Betrieb zu erteilen und bei allen zum Zwecke der Aufsicht der Ausübung der

oder Abfertigung stattfindenden Amtshandlungen die nötigen Hilfsdienste zu leisten oder leisten
zu lassen. Insbesondere ist auch für Beleuchtung zu sorgen und das Material für die Anlegung
amtlicher Verschlüsse zu liefern.

(2) Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind die Geschäfts- und Handelsbücher über
den Einkauf der Rohstoffe und die Herstellung und den Verkauf von Essigsäure auf Erfordern.
zur Einsicht vorzulegen.

(63) Für die Pferde und Wagen der dienstlich die Fabrik besuchenden Beamten ist vom
Fabrikinhaber auf Verlangen ein gegen Witterungseinflüsse geschützter Raum während der Dauer
der dienstlichen Anwesenheit der Beamten zur Verfügung zu stellen.

Steueraufsicht.
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50 59.

Lagerung des (l) Holzessig, essigsaure Salze und Essigsäure dürfen nur an den angemeldeten Stätten (5 32)

—em verpackt und behandelt werden. Sind für die Lagerung keine abgesonderten Räume
ugarr ehne vorhanden, so sind die Teile der Betriebsräume, in denen die Lagerung erfolgen soll, durch eine

säure. Tafel mit einer entsprechenden Aufschrift kenntlich zu machen. Die Lagerung hat getrennt nach
den Warengattungen und Essigsäurearten zu erfolgen.

(2) Der essigsaure Kalk ist tunlichst in der Weise zu lagern, daß die einzelnen im Lager-
buche (§F 62) in Zugang gestellten Mengen voneinander getrennt sind. Die einzelnen Posten sind
in Ubereinstimmung mit den Eintragungen im Lagerbuche zu bezeichnen.

§ 60.

Prufung des (1) Die Aufsichtsbeamten haben sich bei der Prüfung des Betriebs der Essigsäurefabriken
Vetwiebe durch davon zu überzeugen, daß nur die angemeldeten Zersetzungskessel und Destilliervorrichtungen im

beamten. Betriebe sind, der Gerätestand mit der Geräteanmeldung (5 33) übereinstimmt, und Holzessig,
essigsaure Salze und Essigsäure nur an den angemeldeten Stätten (5 32) gelagert werden.

(2, Der Oberkontrolleur hat die als nur zu gewerblichen Zwecken geeignet bezeichnete Essig-
säure von Zeit zu Zeit darauf zu untersuchen, ob sie den in der Anlage 1 für derartige Säure
vorgesehenen Anforderungen entspricht.

(3) Die näheren Bestimmungen über die Zahl und Ausführung der Revisionen trifft das
Hauptamt.

zS. (4) In jeder Essigsäurefabrik ist ein Aufsichtsbuch nach Muster 8 auszulegen, in das die
"uter Aufsichtsbeamten das Ergebnis der Revision einzutragen haben.

*l 61.

Verschluß der (!) Während des Ruhens einer Essigsäurefabrik sind die Destilliervorrichtungen durch An-
“ Desüter- legung amtlicher Verschlüsse oder durch sonstige Maßnahmen gegen Benutzung zu sichern. So-
karschtungen weit ein Bedürfnis vorliegt, die genannten Geräte ohne Verschluß zu lassen, z. B. zur Vornahme

Auhens einer von Ausbesserungen und Veränderungen, hat der Oberkontrolleur Ausnahmen zuzulassen.
Elfigsaurefabrik (2) Wird die Essigsäurefabrik wieder zum Betrieb angemeldet, so ist für die rechtzeitige Ab-

nahme der Verschlüsse Sorge zu tragen.

· §62.

Buchführung des Über den Zu- und Abgang von essigsaurem Kalke hat der Fabrikinhaber ein Lagerbuch
Fabrifinhabers- nach Muster 9 zu führen. In diesem ist jeder Zugang bei der Aufnahme in das Lager anzu-

La ruch über schreiben und jede unverarbeitet abgegebene Menge unter Angabe des Empfängers abzuschreiben.
Fsigsanwem (nschk. Die zur Verarbeitung in der Fabrik entnommenen Mengen sind tunlichst am Schlusse eines jeden

Betriebstags abzuschreiben.

Mut#r §6 63

b) Esiglture- (1) Über den Abgang von Essigsäure aus der Fabrik ist ein Ausgabebuch nach Muster 10
Ausgabebuch. zu führen, in dem diejenigen Mengen, welche die Erzeugungsstätte verlassen, abzuschreiben sind.

uier 1. (2) Die Abschreibungen auf Grund von Ankaufserlaubnisscheinen (§§ 91 und 98) sind nach
*s den darauf eingetragenen Vermerken vom Oberkontrolleur zu prüfen.

§ 64.

Bestand- Jährlich einmal ist an einem vom Hauptamte nach Anhörung des Fabrikinhabers zu
aufnahmen. bestimmenden Tage der in der Fabrik vorhandene Bestand an Essigsäure und essigsaurem Kalk

a) Zeitpunkt. festzustellen.

 65.

1I) Aumeldungen. Der Fabrikinhaber hat vor der Bestandsaufnahme Anmeldungen nach Muster 11 und 12

Ir u. 12. abzugeben und darin die Bestände an Essigsäure und essigsaurem Kalk aufzuführen.
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g 66.

Zur Bestandsaufnahme ist das Lagerbuch über essigsauren Kalk und das Essigsäure- e) Gestellung des
ausgabebuch aufzurechnen und im Lagerbuche der Sollbestand in der Weise festzustellen, daß die Soll Wian es
Summe der Abschreibungen von der Summe der Anschreibungen abgezogen wird.

* 67.

(1) Bei der Bestandsaufnahme sind probeweise Prüfungen zulässig. Die Anmeldung des #) Feststellung der
Fabrikinhabers kann als richtig angenommen werden, wenn sich bei den Probeermittelungen er- ände.

hebliche Abweichungen nicht ergeben und gegen die Richtigkeit der angemeldeten Mengen keine
Bedenken bestehen.

(2) Sind probeweise Verwiegungen desessigsauren Kalkes mit Rücksicht auf die Art der
Lagerung oder den Umfang der in Betracht kommenden Mengen nicht angängig, so ist der Be-
stand schätzungsweise festzustellen und die Anmeldung auf Grund der Geschäfts- und Betriebs-
bücher nachzuprüfen.

g 68.

(1) Die Abfertigungsbeamten haben eine Bestandsaufnahmeverhandl nach Muster 13 e) Bestands-

aufzunehmen und darin das im abgelaufenen Betriebsjahr erzielte Ausbeuteverhältnis sowie aufnahmer
den gegen den Sollbestand ermittelten Mehr, oder Minderbefund an essigsaurem Kalk ersichtlich verhandlung.

zu machen. Muster 18.

(2) Abweichungen gegen das vom Fabrikinhaber in der Betriebserklärung angegebene Aus-

buteerhälten und ein Mehr- oder Minderbefund an essigsaurem Kalk sind aufzuklären und in
der Verhandlung näher zu erläutern.

(3) Der Fabrikinhaber hat der Bestandsaufnahme beizuwohnen und dieVerhandlung mit
zu vollziehen.

§ 69

Das Hauptamt hat die Bestands dl nachzuprüfen und zu entscheiden, ) Prüfung durch
ob die Abweichungen genügend aufgeklärt ula anrr vonbandl, nach abgesehen werden kann. das Hauptamt.

5 70.

(1) Wenn Rohstoffe oder Essigsäure in der Essigsäurefabrik durch zufällige Ereignisse zugrunde aiehn
gegangen sind, hat der Fabrikinhaber dies alsbald anzuzeigen. adra

(2) Der Sachverhalt ist festzustellen und die ausgenommene Verhandlung dem Hauptamte Hebten,
zur Entscheidung vorzulegen. Die zugrunde gegangenen Mengen an Essigsäure oder Rohstoffen
sind im Ausgabebuche oder im Lagerbuche abzuschreiben.

 71.

Über die Buchführung und die Handhabung der Bestandsaufnahme in Essigsäurefabriken, Buchführung usw.
die Essigsäure unmittelbar aus Holzessig oder aus anderen essigsauren Salzen als essigsaurem sa insa ·
Kalk herstellen, bleiben nähere Bestimmungen vorbehalten. säure aus 1

essig usw her-
stellen.

8 72.

() Ist der Inhaber einer Essigsäurefabrik oder sein Vertreter wegen Hinterziehung der Besondere

Essigsäureverbrauchsabgabe bestraft worden, so kann die Fabrik besonderen Aufsichtsmaßnahmen nnsschter
unterworfen werden. '

(2) Die Kosten fallen dem Fabrikinhaber zur Last; die Einziehung erfolgt gegebenenfalls
nach den Vorschriften über das Verfahren für die Beitreibung der Zölle und mit dem Vorzugs-
rechte der letzteren.
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Fäünfter Abschuitt.

Abfertigung der Essigsäure.

§ 77.

Abfertigunns zur (1) Soll Essigsäure aus einer Essigsäurefabrik zur Versteuerung abgefertigt werden, so hat
Verstenernus. der Fabrikinhaber eine Anmeldung nach Muster 14 einzureichen.
Anmeldung. (2) In der Anmeldung sind die Zeichen und Nummern, die Zahl und Art der Gefäße und,

het # falls deren Eigengewicht bereits steueramtlich festgestellt ist 6 76), das Rohgewicht derbefüllten
ri- Gefäße, das Eigengewicht der Gefäße und das Reingewicht, ferner die Stärke der Essigsäure in

Gewichtshundertteilen und die Menge der wasserfreien Essigsäure anzugeben.

8 74.

Eintragung der Die Hebestelle trägt die Anmeldungin das Essigsäure-Verbrauchsabgaben-A dungsbuch
Anmeldung. Muster 15 ein und übermittelt sie den Abfertigungsbeamten.

et *

1 #75.
Abfertigung. (1) Soweit nicht die Bestimmungen im § 77 Anwendung finden, ist für jedes befüllte Gefäß

das Rohgewicht, das Eigengewicht der Gefäße und das Reingewicht zu ermitteln. Die Stärke
der Essigsäure kann probeweise festgestellt werden; das Ergebnis ist in dem Abfertigungspapier
zu vermerken.

(2) Bei der Verwiegung der gefüllten und leeren Gefäße bleiben Bruchteile eines Kilogramms
unter 200 Gramm außer Betracht.

g 76.

Ermiltelung des Wird die Essigsäure in den Versandgefäßen aufbewahrt und in diesen zur Abfertigung
Eigengewichts der gestellt, so find die Gefäße vorher in leerem Zustande zu verwiegen und in geeigneter Weise zu

Versandgefäße. kennzeichnen. Uber die Verwiegungen ist ein Tarabuch nach Muster 4 der Branntwein-Lager=
ordnung zu führen.

5 77.

Probeweise (1) Hat der #bbrikinheber im Falle des § 76 das Rohgewicht der befüllten Gefäße, das
Verwiegungen. Eigengewicht der Gefäße und das Reingewicht in der Anmeldung angegeben, so können probe-

weise Verwiegungen vorgenommen werden, die sich auf mindestens fünf vom Hundert der an-
gemeldeten Gefäße zu erstrecken haben.

(2) Ergeben sich hierbei Abweichungen von mehr als zwei Hundertteilen des angemeldeten
Gewichts, so ist die ganze Post zu verwiegen.

5 78.

Fuenauf (1) Soll die Essigsäure an einen Gewerbebetrieb versandt und in diesem vor der gewerb-
lichen Verwendung vergällt werden, so ist sie auf Begleitschein nach Muster 16 abzufertigen.

Essigsckure- (2) Soweit nicht in den §§ 79 und 80 ein anderes angeordnet ist, finden bei der Ab-
begleitscheine. fertigung der Essigsäure sowie bei der Ausfertigung, Erledigung und weiteren Behandlung der

Begleitscheine die im Vereinszollgesetz und der Zollbegleitscheinordnung erlassenen Bestimmungen
Anwendung.

(3) Von der Anlegung autlicher Verschlüsse kann Abstand genommen werden, wenn sie nicht
vom Fabrikinhaber beantragt wird.

aer 16.

Muat

5 79.

Eisenbahn= (1) Bleiben bei der Schlußabfertigung in einem Eisenbahn-Topfwagen Reste kristallisierter
Topfwagen. Essigsäure, die in die Fabrik des Absenders zurückgehen, so ist deren Menge aus dem Unter-

schiede zwischen dem voramtlich und dem bei der Schlußabfertigung ermittelten Eigengewichte des
Topfwagens festzustellen.
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(2) Das Empfangsamt hat dieErledigung des Seglei cheins dem Ausfertigungsamte mittels
besonderen Erledigungsscheins unter Angabe der im Topfwagen verbliebenen Essigsäuremengen

mitzuteilen. »

(3) Ebenso ist zu verfahren, wenn sich in dem Topfwagen bei seiner Befüllung in der
Fabrik kristallisierte Essigsäure aus einer früheren Sendung befunden hat, und bei der Ver-
wiegung des entleerten Topfwagens beim Empfangsamt ein geringeres Gewicht als beim Aus-
fertigungsamt ermittelt worden ist.

8 80.

(1) Das Ausfertigungsamt hat das Ergebnis der Ermittelungen nach § 79 dem Begleit-
scheinnehmer mitzuteilen, der die Mehr= oder Mindermengen unter Angabe des Empfängers der
Ware und der Nummer des in Frage kommenden Begleitscheins im Essigsäureausgabebuch (§ 63)
zu= oder abzusetzen hat.

2. Die Eintragungen des Fabrikinhabers find auf Grund der Erledigungsscheine nach-
zuprüfen.

Sechster Abschnitt.

Steuerfreiheit der zu Genußzwecken geeigneten Essigsäure.

s 81. .

ZuGenußzweckengeeigneteEssigfäure,diezugewerblichenZweckenverwendetoderaufs-qu-
ausgeführtwikd,bleibtnachMaßgabederfolgendenBestimmnngenvonderVerbrauchs-Staatsmini-
abgabe befreit.

g 82.

Wer zu Genußzwecken geeignete Essigsäure zu gewerblichen Zwecken steuerfrei verwenden Stenerfreiheit zu
will, hat beim Hauptamt unter Angabe des Verwendungszwecks, der Art und Weise der Ver- r
wendung und des Ortes der Lagerung der Essigsäure die Genehmigung schriftlich zu beantragen, Antra auf Ge-
auch darzulegen, ob und gegebenenfalls mit welchem Mittel eine Vergällung der Essigsäure für neyune n der
den angegebenen Zweck möglich ist. steuerfreien Ver-

wendung von
5 83. Essigsäure.

Das vorgeschlagene Mittel ist von einem auf das Steuerinteresse vereidigten Chemiker LVergälung der
daraufhin zu untersuchen, ob und zutreffendenfalls in welchen Mengen es geeignet ist, Essigsäure Esfigsänre.

derart zu vergällen, daß sie zum menschlichen Genusse nicht verwendet und Essigsäure zu Genuß = Untersschung
zwecken mit Vorteil daraus nicht mehr ausgeschieden werden kann. gällnesgosurtet

8 64. .

«(l)Das.LJaupta-ntprüftunterBerücksichtigungdetArtdesGewerbebetriebsundderwsmekechks
sonstigen Verhältnisse, gegebenenfalls nach Anhörung von Sachverständigen, ob eine Vergällung fahren.
der Essigsäure stattzufinden hat, oder ob die Verwendung unvergällter Essigsäure zu gestatten ist.

(2) In Zweifelsfällen entscheidet die Direktivbehörde.

g 86.

(1) Ist die Vergällung der Essigsäure möglich und ohne Beeinträchtigung des Gewerbe-e) Ertcilung der
betriebs ausführbar, so erteilt das Hauptamt dem Antragsteller hierzu die Genehmigung. Genehmigung.

(2) Uber die erteilten Genehmigungen ist ein Verzeichnis zu führen.

g 86.

Die genehmigten Vergällungsmittel sind unter Angabe der Gewerbebetriebe und der d) Mitteilung der

Art der Verwendung der vergällten Essigsäure der Kaiserlichen Technischen Prüfungsstelle in Vergällungs-
Berlin NW 6, Luisenstraße 32, mitzuteilen. miin an tie

173 Prüfungsstelle.
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g 87.

e) Verwendung. Die vergällte Essigsäure darf nur zu dem genehmigten Zwecke und in der angemeldeten
Weise sowie nur von demjenigen verwendet werden, auf dessen Antrag die Vergällung erfolgt ist.

g 88.

s Ausshrung Die Vergällung der Essigsäure ist in den Gewerberäumen des Antragstellers vor-
der Vergällung. zunehmen. Das Hauptamt kann Ausnahmen zulassen.

g 89.

g) Lagerung. Die vergällte Essigsäure darf nur an dem angemeldeten Orte gelagert werden.

8 90.

I) Aufsichts- (l) Die Näume, in denen vergällte Essigsäure gelagert oder verwendet wird, unterliegen der
besugnisse der Revision durch die Beamten der Steuerverwaltung. Sie dürfen von den letzteren, wenn in dem

Steuerbeamten. Betriebe gearbeitet wird, zu jeder Zeit, sonst von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends betreten
werden. Die Beamten sind sofort einzulassen.

(2) Den Oberbeamten der Steuerverwaltung sind die Geschäfts= und Betriebsbücher über
die Verwendung vergällter Essigsäure sowie über die hergestellten Erzeugnisse auf Erfordern zur
Einsicht vorzulegen.

8 91.

Verwendung (1) Ist die Vergällung mangels eines geeigneten Vergällungsmittels nicht möglich, oder ist
nnvergallter Esis= sie ohne Beeinträchtigung des Gewerbebetriebs nicht ausführbar, so erteilt das Hauptamt dem

#ur Antragsteller für ein Kalenderjahr einen Ankaufserlaubnisschein nach Muster 17, der in ein Ver-

zeichnis einzutragen ist, und in dem die Art der Verwendung der Essigsäure und der voraus-
sichtliche Jahresbedarf nach Kilogramm anzugeben sind. Erweist sich die festgesetzte Höchstmenge

W als unzureichend, so kann das Hauptanit sie auf Antrag erhöhen.
(2) Der Ankaufserlaubnisschein ist bei jedem Ankauf von Essigsäure dem Fabrikanten oder

dem Händler (5 98) zur Eintragung der gekauften Menge vorzulegen, sonst aber zur Einsicht
der Beamten bereitzuhalten. Er ist dem Antrag auf Erteilung eines neuen Erlaubnisscheins
beizufügen, spätestens aber am achten Tage nach Ablauf seiner Gültigkeit an das Hauptamt

zurückzugeben. ß 92.

b) Bezug in (I) Verbleiben beim Bezug in Eisenbahn-Topfwagen in den auf dem Eisenbahnwagen be-

Gisenbahn Topf= festigten Behältern Reste kristallisierter Essigsäure, die in die Essigsäurefabrik zurückgehen, so hat
vagen der Empfänger deren Menge aus dem Unterschiede zwischen dem vom Absender und dem nach

der Entnahme der Essigsäure ermittelten Eigengewichte des Topfwagens festzustellen, das Er-
gebnis auf dem Ankaufserlaubnisschein unter Beifügung seines Namens zu vermerken und
diesen dem Absender zur schriftlichen Anerkennung der Eintragung zu übersenden.

(2 Ebenso ist zu verfahren, wenn sich bei der Befüllung des Topfwagens in der Essig-
säurefabrik aus einer früheren Sendung kristallisierte Essigsäure befunden hat und vom Empfänger
ein geringeres Eigengewicht des Topfwagens ermittelt worden ist als von dem Absender.

(3) Der Empfänger der Essigsäure hat in dem Kontrollbuche (5 95) die vom Absender auf
dem Ankaufserlaubnisschein eingetragene Menge abzüglich der im Topfwagen verbliebenen Menge
oder zuzüglich der übersandten Mehrmenge anzuschreiben. Der Absender hat die Mehr= oder
Mindermengen unter Angabe des Empfängers der Essigsäure und der Nummer des Ankaufs-
erlaubnisscheins im essigscurenusgabebuche (5 63) zu= oder abzusetzen.

ar) Genehmigungdes Bezuges.

g 93.

n In Beziehung auf die Verwendung der unvergällten Essigsäure und die Aufsichts-ussc seingnis befugnis der Beamten der Steuerverwaltung finden die §§ 87 und 90 entsprechende Anwendung.
des Steuer
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6 94.

Die unvergällte Essigsäure darf nur an dem angemeldeten Orte gelagert werden. Ge= c Lagerung.

schieht die Lagerung nicht in den Versandgefäßen, sondern in besonderen Aufbewahrungsgefäßen,
so müssen diese amtlich tariert oder auf nassem Wege vermessen und mit einer geprüften und
gegen Veränderung gesicherten Vorrichtung zum Ablesen des Flüssigkeitsstandes versehen sein.

5 95.

Gewerbetreibende, die unversteuerte, zu Genußzwecken geeignete Essigsäure unvergällt #) Kontrollbuch.
verwenden, haben ein Kontrollbuch nach Muster 18 zu führen. Muster 18

g 86.

(1) Wsäzch mindestens einmal findet eine amtliche Aufnahme der Vorräte an unver- #l Bestands-
steuerter Essigsäure statt, welcher der Gewerbetreibende beizuwohnen hat. Hierbei sind die Ab= aufnahme.
schreibungen zu prüfen und der Sollbestand an Essigsäure festzustellen. Sodann ist die vor-
handene Essigsäuremenge zu ermitteln und dem Sollbestande gegenüberzustellen. Über das
Ergebnis ist eine Verhandlung aufzunehmen und dem Hauptamte vorzulegen.

(2) Der ermittelte Bestand an Esfigsäure ist im Kontrollbuche vorzutragen und bei dessen
Weiterführung mit aufzurechnen.

(3) Eine Versteuerung der etwaigen Fehlmenge findet nur statt, wenn als erwiesen an-
zunehmen ist, daß die Essigsäure in unzulässiger Weise verwendet worden ist.

§ 97.

(1) Essigsäurefabrikanten und Händler (§F 98) dürfen zu Genußzwecken geeignete Essigsäure Stenerfreie Aus-

ohne Vorführung zur amtlichen Abfertigung steuerfrei ausführen. fahr fe,
(2) Die zu versendenden Essigsäuremengen sind in das Essigsäureausgabebuch (§ 63) oder

das Kontrollbuch (§ 100) einzutragen, bevor die einzelnen Sendungen aus den Räumen entfernt
werden, in denen sie versandfertig gemacht worden sind.

(83) Die Beamten sind berechtigt, die zur Versendung fertiggestellten Gefäße von der Ab-
sendung zurückzuhalten und die Menge der darin enthaltenen Essigsäure zu ermitteln.

(4) Bei den in den Betrieben vorzunehmenden Revisionen sind sämtliche seit der letzten
Revision vorgenommenen Eintragungen in dem Essigsäureausgabebuch oder Kontrollbuche nach
den Geschäftsbüchern, Fakturen und Bestellschreiben zu prüfen.

Siebeuter Abschnuitt.

Handel mit unversteuerter zu Genußzwecken geeigneter Essigsäure.

5 98.

(1) Händler, die zu Genußzwecken geeignete Essigsäure vom Hersteller oder Händler unver- Antrag auf Ge-
steuert beziehen und ausführen oder an ankaufsberechtigte Gewerbetreibende abgeben wollen, nehmigung zum
haben bei dem Hauptamt die Genehmigung zu beantragen und dabei den Ort der Lagerung Handel.
der Essigsäure anzugeben.

(2) Das Hauptamt erteilt geeignetenfalls einen Ankaufserlaubnisschein nach Muster 17 und

einen Verkaufserlaubnisschein nach Muster 19. Die An= und Verkaufserlaubnisscheine sind inMusier
Verzeichnisse einzutragen. uner19.

65 99.

Die zu Genußzwecken geeignete Essigsäure darf unversteuert nur an Gewerbetreibende Verkauf der
abgegeben werden, die ihre Berechtigung zum Ankaufe solcher Essigsäure durch Vorzeigung eines Esügsäure.
Ankaufserlaubnisscheins (§ 91) nachweisen. Der Händler darf die Essigsäure nicht in Mengen

179.
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unter 2 Kilogramm und nur insoweit abgeben, als dadurch die in dem Ankaufserlaubnisschein
angegebene Höchstmenge nicht überschritten wird. Beim Verkaufe hat der Händler die verkaufte

Menge nach Gewicht und Stärke unter Seifügung seines Namens und des Tages jedesmal auf
dem Ankaufserlaubnisscheine zu vermerken und diesen an den Käufer zurückzugeben.

6 100.

Kontrohbuch. Ülber die zum Verkaufe bestimmte Essigsäure ist ein Kontrollbuch nach Muster 20 fort-
laufend zu führen. Die Abschreibungen im Kontrollbuche sind auf Grund der auf den Ankaufs-

Muster 20. erlaubnisscheinen eingetragenen Vermerke vom Oberkontrolleur nach näherer Bestimmung des
Hauptamts zu prüfen.

8 101.

Lagerung. In Ansehung der Lagerung der unvergällten Essigsäure findet § 94 Anwendung. Wird
an dem angemeldeten Orte auch versteuerte Essigsäure gelagert, so ist auf jedem Gefäße die Art
der Essigsäure anzugeben.

Bestands- Auf die Bestandsaufnahmen sind die Bestimmungen im § 96 anzuwenden.
aufnahmen.

Achter Abschnitt.

Statistik.

W 108.

(1) Die Hauptämter haben für jedes Rechnungsjahr eine Nachweisung über den Bestand an
Essigsäurefabriken, die versteuerten und vergällten Essigsäuremengen und die Einnahmen an Essig-

 21. säureverbrauchsabgabe nach Muster 21 doppelt einzureichen. Die ioere hat aus den
 UAufstellungen der Hauptämter Hauptnachweisungen für den Direktivbezirk zusammenzustellen und

diese nebst je einer Ausfertigung der von den Hauptämtern vorgelegten Nachweisungen mit einem
erläuternden Begleitschreiben bis zum 1. Juni an das Kaiserliche Statistische Amt einzusenden.

(2) Der Reichskanzler ist ermächtigt, das Muster abzuändern, sofern sich ein Bedürfnis
dafür ergibt.

T

8 104.

Das Begleitschreiben soll, abgesehen von der etwa erforderlichen Klarstellung einzelner
Angaben der Nachweisung, die Verhältnisse des Essigsäuregewerbes im allgemeinen behandeln
und sich insbesondere auf folgende Punkte erstrecken:

 Durchschnittspreis der zu Genußzwecken verkauften Essigsäure bei der Abgabe aus
den Fabriken.

Ursachen der Zu- oder Abnahme des Verbrauchs von Essigsäure zu Genußzwecken.

Hrde der Zu-= oder Abnahme der Verwendung von Essigsäure zu gewerblichenwecken.

Ob sich die für die Überwachung der Essigsäurefabriken und die Verwendung ihrer
Erzeugnisse erlassenen Bestimmungen bewährt haben, und ob die zur Vergällung
der Essigsäure zugelassenen Mittel die Gefahr einer mißbräuchlichen Verwendung
ausschließen.

—

8 106.

Das Kaiserliche Statistische Amt hat aus den Nachweisungen und den erläuternden
Begleitschreiben Zusammenstellungen zu fertigen und zu veröffentlichen.
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Ubergangsbestimmungen.

8 106.

(1) Für bestehende Essigsäurefabriken sind die in den §§ 31, 46, §5 53 Abs. 1 und § 54
Abs. 1 erforderlichen Anzeigen bei Vermeidung der im § 130 des Branntweinsteuergesetzes vom
15. Juli 1909 vorgesehenen Ordnungsstrafen acht Tage vor dem Inkrafttreten des genannten
Gesetzes zu erstatten.

(2) In Essigsäurefabriken, die zu Genußzwecken geeignete Essigsäure herstellen, ist am
1. Oktober 1909 der Bestand an essigsaurem Kalk und Osigczurr. unter Benutzung der Muster 11

und 12 festzustellen. Der ermittelte Bestand an essigsaurem Kalk ist im Lagerbuche (§ 62) nach-
zuweisen, und der festgestellte Bestand an Essigsäure bei der nächsten Bestandsaufnahme zu be-
rücksichtigen.

W 107.

Den Inhabern der am 1. Oktober 1909 im Betriebe befindlichen Gewerbeanstalten ist

auf Antrag bis zur Entscheidung über die Vergällungspflicht die steuerfreie Verwendung unver-
gällter Essigsäure nach Maßgabe der §§ 91 bis 96 widerruflich zu gestatten.
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Aulage 1.
(E. O. F 1).

Anleitung
zur

Unterscheidung der zu Genußzwecken geeigneten Essigsäure von solcher Essigsäure,

die nur zu gewerblichen Zwecken Verwendung finden kann.

1. Anleitung für die Beamten.

Vorbemerkung. Zur Abfertigung muß sich die Essigsäure in flüssigem Zustande befinden.
Da Essigsäure von hoher Stärke die menschliche Haut sowie Kleidungsstücke angreift, ist bei Hand-

sabung der Essigsäure Vorsicht geboten. In der Regel ist jedes mit Essigsäure gefüllte Gefäß fürich zu prüfen.
Von der zu prüfenden Essigsäure werden nach gehöriger Durchmischung aus verschiedenen

Teilen der Flüssigkeit kleine Mengen, im ganzen etwa  bis  Liter, entnommen und zu einer

Durchschnittsprobe vereinigt. Diese wird gut durchgemischt und wie folgt geprüft:

a. Unterscheidung nach dem Gehalt an wasserfreier Essigsäure.

Der Gehalt an wasserfreier Essigsäure ist nach der Anleitung in Anlage 2 festzustellen. Er-
gibt sich ein Gehalt an wasserfreier Essigsäure von mehr als 60 Gewichtsteilen vom Hundert, so ist
die Essigsäure als zu Genußzwecken geeignet anzusehen. Wird dagegen ein Gehalt an wasserfreier
Essigsäure von 60 Gewichtsteilen vom Hundert oder weniger ermittelt, so ist nach der Anleitung unter
b und c weiter zu verfahren.

b. Prüfung mit Kalinmpermanganatlösung.

Von der Durchschnittsprobe werden 5 cem mittels einer Pipette zu 15 cem destilliertem Wasser

gegeben, die sich in einem kurz zuvor mit destilliertem Wasser zwecks Entfernung von Staubteilchen
ausgespülten Glasgefäße von etwa 50 bis 100 cem Inhalt befinden, und damit durch Umschwenken

vermischt. Hicrauf werden mittels einer in zehntel Kubikzentimeter geteilten Pipette oder Bürctte
0/# ccm einer frisch bereiteten Lösung von Kaliumpermanganat, die 3 g dieses Salzes in 1Liter

Wasser enthält, hinzugefügt und die Mischung umgeschwenkt.
Geht hierbei die durch die Kaliumpermanganatlösung zunächst hervorgerufene violette Färbung

der Mischung sofort oder binnen nicht mehr als 15 Minuten in Rot, Braun oder Gelb über oder
verschwindet sie sofort wieder, so kann Essigsäure vorliegen, die nur zu gewerblichen Zwecken Ver-
wendung finden kann. Die Durchschnittsprobe ist dann weiter nach lc zu prüfen. Bleibt jedoch die
violette Färbung der Mischung anscheinend unverändert, so ist die Essigsäure als zu Genußzwecken
verwendbar anzusehen und alsdann sofort nach Anlage 2 weiter zu verfahren.

c. Prüfung auf den Gernch.

Von der Durchschnittsprobe werden dann 5 cem nach Zugabe einiger Tropfen einer wein-

eistigen Phenolphtalernlösung (1:100) so lange mit Doppelt-Normal-Natronlauge versetzt, bis die
lüssigkeit beim Umschütteln rot gefärbt bleibt. Diese Flüssigkeit wird sodann auf einem Drahtnetze
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bis eben zum beginnenden Sieden erhitzt und alsdann auf ihren Geruch geprüft. Zeigt die Flüssig-
keit einen unangenehmen Geruch, etwa nach Rauch oder wie Schiffsteer, so ist die Essigsäure als nur
für gewerbliche Zwecke verwendbar anzusehen. Macht sich aber ein obstartiger oder sonst angenehmer
Geruch bemerkbar oder tritt überhaupt kein Geruch auf, so ist die Essigsäure als für Genußzwecke
geeignet anzusehen.

In Zweifelsfällen ist der Rest der Durchschnittsprobe in einer Menge von mindestens
120 cem, nötigenfalls eine neue Durchschnittsprobe von etwa  Liter, an einen auf die Wahr-
nehmung des Standpunkts der Steuerverwaltung verpflichteten chemiker zu senden, der sie nach
Ziffer 2 zu untersuchen hat.

Sollten auch nach der Untersuchung des Chemikers noch Zweifel bestehen, ob die Essigsäure

als nur zu gewerblichen Zwecken verwendbar anzusehen ist oder nicht, so ist eine neue Durch-
schnittsprobe von etwa 3/ Liter in einer vorher sorgfältig gereinigten Flasche (Weinflasche) an die

Kateerliche Technische Prüfungsstelle, Berlin XNW 6, Luisenstraße 32, zur eingehenden Untersuchung
einzusenden.

Sobald festgestellt ist, daß die Essigsäure als zu Genußzwecken geeignet anzusehen ist, so ist
nach Anlage 2 weiter zu verfahren, während die nur zu gewerblichen Zwecken verwendbare Essigsäure
ohne weiteres als solche behandelt werden kann.

2. Anleitung für die Chemiker.

Der Chemiker hat zunächst mit der ihm zehe Probe die oben in Ziffer 1 unter b
und c aufgeführten Prüfungen zu wiederholen. Läßt sich nach deren Ergebnissen eine sichere Ent-
scheidung nicht treffen, so hat er außerdem eine Prüfung auf Aceton wie folgt vorzunehmen.

Prüfung auf Aceton.

Von der zu untersuchenden Probe werden 100 cem in einem 250 bis 300 cem fassenden

Glaskölbchen mit wasserfreiem Natriumkarbonat vorsichtig übersättigt. Alsdann wird auf das Kölbchen
ein etwa 75 cm langes, zweimal rechtwinklig umgebogenes Glasrohr aufgesetzt, welches als Kühler
dient und zu einem Probierglas als Vorlage führt. Die Flüssigkeit im Kölbchen wird alsdann vor-
sichtig erhitzt, bis etwa ein halbes bis ein ganzes Kubikzentimeter Flüssigkeit übergegangen ist. Jeden-
falls muß mit dem Erhitzen sofort aufgehört werden, sobald der absteigende Schenkel des Glasrohrs
unten warm zu werden beginnt. Zu dem Destillate fügt man unter Umschütteln 1 cem Ammoniak=

flüssigkeit von 0,08 Dichte und läßt das Probierglas zur Bindung von dem etwa vorhandenen Aldehyd
verschlossen drei Stunden stehen. Nach Verlauf dieser Zeit wird 1 cem einer fünfzehnprozentigen
Natron= oder Kalilauge sowie hierauf 1 cem einer frisch bereiteten 2  prozentigen Nitroprussidnatrium.
lösung gegeben. Bei Gegenwart von Aceton entsteht eine deutliche Rotfärbung, die auf tropfen-

weisen und unter äußerer Kühlung erfolgenden vorsichtigen Zusatz von 50 wrozentiger Essigsäure in
Violett oder Rotviolett übergeht. Ist Aceton nicht vorhanden, so tritt höchstens eine goldgelbe
Färbung auf, die auf den Essigsäurezusatz verschwindet oder in mißfarbenes Gelb umschlägt.

Ist hiernach Aceton deutlich nachweisbar, so ist die Essigsäure als nur zu gewerblichen
Zwecken verwendbar, im anderen Falle als zu Genußzwecken geeignet anzusehen.
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Anlage 2.
(E. O. J 4.)

Anleitung
zur

Untersuchung von Essigsäure auf ihren Gehalt an wasserfreier Essigsäure

(Stärke der Essigsäure).

1. AnleitungfürdieBeamten.

a) Probenahme.

Zur Herstellung einer Durchschnittsprobe aus den zur Abfertigung vorgeführten Behältnissen
Glas= oder Hrbflaschc, Fässern u — dürfen nur solche Behältnis herangezogen werden, deren
mnhalt im Gehalt an wasserfreier Essigsäure um nicht mehr als zwei Gewichtsteile vomLundert von-

einander abweicht und die a ernd dieselbe Größe besitzen. Aus jedem Behältnisse werden Proben

von je 20 cem entnommen, zu einer Durchschnittsprobe vereinigt und gut durchgemischt. Alsdann
wird der Gehalt an wasserfreier Essigsäure nach den Vorschriften unter b ermittelt.

b) Gehaltsermittin##g.
Von der entnommenen Durchschnittsprobe, welche Zimmerwärme haben soll, mißt man 5 cem

mittels einer geeichten Pipette ab, läßt sie an der Innenwand eines Erlenmeyerschen Kölbchens von
200 cem Inhalt, welches 50 bis 60 ccm destilliertes Wasser enthält, nahe über dem Flüssigkeitsrande
hinabfließen und wartet nach dem Auslaufen der Flüssigkeit aus der Pipette noch 1/ Minute, ehe man

diese aus dem Kölbchen entfernt. Alsdann setzt man zu dem Inhalt des Kölbchens einige Tropfen
einer weingeistigen Phenolphthalernlösung (1:100) und läßt aus einer in 9 cem geteilten geeichten
Bürette Doppelt-Normal-Natronlauge in kleinen Mengen, allmählich und unter Umschwenken nach jedem
Zusatze, hinzufließen, bis die auftretende rote Färbung, die anfangs beim Schütteln immer wieder
verschwindet, bestehen bleibt. Die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter Doppelt-Normal-Natronlauge
wird abgelesen und aus der nachstehenden Tafel (Ziffer 3) in Spalte 1 diejenige Zahl aufgesucht, die
ihr am nächsten kommt. Ist die Anzahl der verbrauchten Kubikzentimeter von zwei Zahlen der
Spalte 1 gleich weit entfernt, so ist die höhere zu nehmen. Die der aufgesuchten Zahl der Spalte 1
entsprechende Zahl in Spalte 2 gibt dann ohne weiteres den Gehalt der Durchschnittsprobe an wasser-

freier Essigsäure in Gewichtsteilen vom Hundert an. Die weitere Berechnung geschieht alsdann nach
Maßgabe der Anlage3

Die Doppelt-Normal- Natronlauge ist in sorsfältig mit einem Kork- oder Kautschukstopfen ver-
schlossenen Flaschen aufzubewahren, da ihr Gehalt an Atznatron und damit ihr Wirkungswert durch
den Einfluß der Luft allmählich vermindert wird. Ihr Wirkungswert ist längstens zwei Tage vor
jeder Verwendung zu prüfen. Dies geschieht mit Hilfe einer Normal-Säure (Normal-Schwefelsäure
oder Normal-Salzsäure oder Normal-Essigsäure), die aus einer Apotheke oder von einem als zuverlässig
bekannten Chemiker zu beschaffen und in einer sauberen, durch Glas= oder Kautschukstopfen wohl ver-
schlossenen Flasche zu verwahren ist.

Zur Prüfung des Wirkungswerts der Doppelt-Normal-Natronlauge mißt man von der Normal-
Säure, welche Zimmerwärme haben soll, 20 cem mittels einer geeichten Pipette ab, läßt sie an der
Innenwand eines Erlenmeyerschen Kölbchens von ungefähr 200 ccm Inhalt, welches elwa 20 bis 30 cem

destilliertes Wasser enthält, nahe über dem Flüssigkeitsrande hinabfließen usw. und verfährt weiterhin
genau so, wie es oben für die Gehaltsermittlung der Durchschnittsprobe der abzufertigenden Essigsäure
vorgeschrieben ist. Die Doppelt-Normal--Natronlauge darf hier bis etwa zum achten Kubikzentimeter
auf einmal, von da ab jedoch nur noch in kleinen Anteilen, zuletzt tropfenweise zugesetzt werden, bis

174
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die auftretende rote Färbung, die anfangs wieder verschwindet, bestehen bleibt. Hierzu sollen nicht
weniger als 9,,/ und nicht mehr als 10, ccm Doppelt-Normal.Natronlauge verbraucht werden. Andern-
falls ist die Doppelt.Normal-Natronlauge zu verwerfen und durch neue zu ersetzen.

Wird die Richtigkeit des in vorstehender Weise ermittelten Gehalts der Durchschnittsprobe
bestritten, so ist der Rest dieser Probe in einer Menge von mindestens 120 cem, nötigenfalls eine
neue Durchschnittsprobe von etwa 4 Liter, zur genauen Ermittlung des Gehalts an wasserfreier
Essigsäure nach Ziffer 2 an einen auf die Wahrnehmung des Standpunkts der Steuerverwaltung ver-
pflichteten Chemiker einzusenden.

2. Auleitung für die Chemiker.

Von der zu untersuchenden Probe werden 50 g abgewogen, in einem Literkolben übergespült
und mit Wasser bei 15 Grad bis zur Marke aufgefüllt. Alsdann werden ihr mittels einer Pipette
50 cem entnommen und nach Zusatz von Phenolphthalelnlösung mit Normal-Natronlauge, die aus
einer in 10 cam geteilten Bürette zufließt, bis zur Rotfärbung versetzt. Die Anzahl der verbrauchten
Kubikzentimeter Normal-Natronlauge, mit 2,“ vervielfacht, ergibt den Gehalt der Probe an wasserfreier
Essigsäure in Gewichtsteilen vom Hundert.

a e zur Untersuchung benutzten Geräte müssen geeicht oder vom Chemiker auf Genauigkeit
geprüft sein.

3Z3. Tafel zur Ermittlung des Gehalts der Durchschnittsprobe an wasserfreierEssigsänre.

Gehalt an e 8 gen lt * de

 ou] t2-“““t—u“““N’“t— wan # 1 — in

oe rrn Gewichteleile! eentormal 6 Onsschtorenen. Oluschisrelen * Gnoschuaner#en
— v. 6. ——— v#. . * P. 6. v. 0.

1 2 1 2· 1 s 2 1 . 2

04 1 11.1 26 22 6 61 34,0 76
0n 2 11 27 23,t 52 W 7#

1.5 8 12.1 28 235 58 34,, 78
1. 4 12,6 29 24,0 54 35. 79

2,1 5 18,0 30 24,1 55 s 80

2.5 6 18.5 31 24.2 56 36,2 81
4.. 7 18. 32 26 2 57 36.1 82

3.1 8 14. 88 25,6 58 37,2 « 83

8.8 9 14.5 84 26,2 59 87,6 84
4.2 10 16.2 36 26,1 60 38,0 85

4.7 11 15,7 36 27.1 61 88,5 86
6,1 2 16,2 37 27.5 « 62 38 87

6 13 16,6 8 28 68 X 88
*Pßk“ 14 * 39 28,6 64 39,6 89

6, 15 17.5 10 29,0 65 10.1 90

6.5 16 18.%% 41 29, 66 40% 91

7,2 17 18, 42 29,2 67 410 92
7, 7 18 18,, 43 90, 68 41.4 98
8.1 19 19, 44 80,6 69 41,5 94
8 20 19.6 45 31,3 70 4. 95

9,0 21 20.2 46 31.6 71 42.6 96
5.n 22 20, 47 a2 72 12 5
9, 23 21.2 48 82,1 78 43.51 98

10.5 24 21,1 19 63.1 74 43.4 99
10.8 25 22.1 50 33. 75 44,0 100
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Anlage 3.
(E. O. §ö.)

Anleitung und Tafel zur Amrechnung von Raummengen Cssigsäure

in Gewichtsmengen.

1. Aunsführung der Berechnung.

Aus der ermittelten Raummenge der Essigsäure und dem nach Anlage 2 ermittelten Gehalt

der Durchschnittsprobe an wasserfreier Essigsäure in Gewichtsteilen vom Hundert ist zunächst die

Gewichtsmenge zu berechnen, welche die Essigsäure von dieser Stärke darstellt.

Hierzu ist in Spalte 1 der nachstehenden Tafel (Ziffer 2) die für den Gehalt der Durchschnitts-

probe ermittelte Zahl aufzusuchen. Die danebenstehende Zahl in Spalte 2 gibt, mit der ermittelten

Anzahl Liter vervielfacht, die Anzahl Kilogramme Essigsäure von dem nach Anlage 2 ermittelten

Gehalt an wasserfreier Essigsäure in Gewichtsteilen vom Hundert. Hieraus ist durch Vervielfältigung

mit der, den Gehalt in 100 Teilen angebenden Zahl aus Spalte 1 und Teilung durch 100 die Anzahl

der festzustellenden Kilogramme wasserfreier Essigsäure zu berechnen.

Beispiel: Die Menge Essigsäure betrug 347,5 Liter. In der Durchschnittsprobe dieser
Essigsäure wurde ein Gehalt an wasserfreier Essigsäure von 83 Gewichtsteilen vom Hundert ermittelt.

Diesem Gehalt von 83 vom Hundert entspricht in Spalte 2 die Zahl 1/07. Diese mit 347,5

vervielfacht ergibt: 1,07 347,—371,,kgEssigsäuremiteinemGehalte von 83 Gewichtsteilen vom

Hundert an wasserfreier Essigsäure. Alsdann ergeben i8. 308,8 kg wasserfreie Essigsäure.

Die berechneten Mengen find in der Schlußsumme auf eine Bruchstelle in der Weise abzurunden,

daß eine Zahl unter 5 in der zweiten Bruchstelle unberücksichtigt bleibt, bei 5 und darüber die erste

Bruchstelle um 1 erhöht wird.

1747
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2. Tafel zur Ermittelung des Gewichts von einem Liter Essigsänure bei 15 Grad des

hundertteiligen Thermometers.

ehalt Gehalt - e .

an SGS Gewicht an E Gewicht an etena Gewicht
Essigsäure in Essigsäure in 4 Essigsäure in

in Gewichtsteilen ailogramm in Gewichisteilen Kilogramm in Gewichtsteilen ailogramm
v. " H. v. S. 4•m

1 2 1 2 1 2

1 1,00 35 1,06 68 1,0
2 1.00 36 1,05 69 1.07
3 1,00 37 1,05 70 1,.0
4 L,oi 38 1,05 71 1.07
5 1,01 39 1,05 72 1,07
6 1,01 40 1,05 73 1,07
7 1,01 41 1.05 74 .07
8 1.01 42 1.05 75 1.0r
9 1,01 43 1.66 76 1,07

10 1,01 44 1,06 77 1,07
11 1,02 45 1,.06 78 .0
12 1,02 46 1,.06 79 1,07
13 1.0 47 1,o6 80 1,0
14 1.02 48 1,06 81 1.°7
15 1,02 49 1.06 82 1,07
16 1,.02 50 1.06 83 1,07
17 1.02 51 1.0 84 1,.07
18 .0 52 1,06 85 1,07
19 1,os 53 1,06 86 1.0
20 1,os 54 1,o6 87 1.0
21 1.0 55 1,07 88. 1,07
22 1.0 56 1,07 89 1,0r
23 1.0 57 1,o7 90 1,07

24 L, on 58 1,.07 91 1.07

25 1.0 59 1.0 92 1.07

26 1,04 60 1,07 93 1,07
27 1,04 61 1,07 94 1,07
28 1,04 62 1,07 95 1,07
29 1,04 63 1,07 96 1.o6
30 1,04 64 1.07 97 1,o6
31 1,0 65 1,0 98 1.06
32 1,04 66 1,0 99 1.06

33 1,04 67 1,07 100 1,o6
34 1,05
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Muster 4.

Hebebezirk (E. O. 5 11.)

Essigsäureverbrauchsabgaben-Einnahmebuch

für

das Viertel des Rechnungsjahrs 19

Enthält Blätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind. Geführt von

den ien 19

(Siegel.)
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Tag] Des Des Zahlungspflichtigen Veton Davon (Sp. 6) find Die ge-
Lau-]der Anmel- er stundeten Be-

fende Ein= dungs 1 Phoben träge finde · · : üukes

Anna-RGO Name " Wohnort verbkunche eingezahlt gestundet angesarieben
gung . I abgabe

EVIIEEIIEIIIILE
1 2 8 4 5 6 7 " 8 9

I » i

. s

i «

l s

— I
I l

I

«

I I I l

l l I

i I I I
I s

I « "
· Ii " . I

i

I

I

I
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Muster 5.

Hebebezrr. (E. D. 8 81.)

Nr. . des Abschnitts der Essigsäurefabrikrolle.

Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte

für die

Essigsäurefabrik des

in Straße 9u.

Anleitug zum Gebrarche.

. In die Anmeldung der Räume und Lagerstätten auf Seite 2 sind aufzunehmen:

a) diejenigen Räume, in denen zur Erzeugung und Reinigung von Essigsäure dienliche Handlungen vor-
genommen, oder durch die Essigsäuredämpfe oder Essigsäure hindurchgeleilet werden, sowie die Lager-
stätten, in denen Essigsäure, essigsaure Salze oder Holzessig aufbewahrt werden,

b) die mit den Fabrik= und Lagerräumen in unmittelbarer Verbindung stehenden Räume.

2. In die Geräteanmeldung sind alle zur Essigsäurefabrik dehörigen Geräte aufzunehmen, in denen Esfigsäure-
dämpfe zur Entwicklung oder Reinigung gelangen (Zersetzungskessel, Destilliervorrichtungen), sowie diejenigen Gefäße, in
denen sich Essigsäure ständig oder vorübergehend befindet PWSonkmee- und Mischgefäße, Druckgefäße, seßßtepende Auf-
bewahrungsgefäße). Jedes Gerät ist einzeln zu verzeichnen.

8. Der Fabrikinhaber hat in der Geräteanmeldung die Spalten 1 und 2 auszufüllen und die Anmeldung
unter Angabe des Ortes und des Tages zu unterschreiben.

4. Aus der an den Fabrikinhaber zurückgelangenden Ausfertigung der Anmerldung, dem Grundriß usw. ist ein
mit einem Umschlage zu versehendes Belegheft zu bilden, das nach näherer Bestimmung des Oberkontrolleurs aufzubewahren
sowie sauber und unbeschädigt zu erhalten ist.

5. Veränderungen im Gerätestand oder in der Aufbewahrung der Essigsäure und der essigsauren Salze oder
des Holzessigs sind mit einer in doppelter Ausfertigung einzureichenden Veränderungsanzeige nach Musler 6 der Brennerei-
ordnung bei der Hebestelle anzumelden.

6. Abgemeldete oder abgeänderte Geräte sind so zu durchstreichen, daß die ursprünglichen Eintragungen leserlich
bleiben. Die abgeänderten und neu hinzutretenden Geräte sind unter der letzten Eintragung nachzulragen.

7. Im Laufe des Betriebs kann die Einreichung einer neuen Anmeldung der Räume, Lagerstätten und Geräte
gefordert werden.

—
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Ammeldung der Rünme und Tagerstätten und ihrer Lage.
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———#êm
Der Geräte Zugang Abgang

" –— –

Raum- Bemerkungen. Bemerkungen.
r l Benennung gehalt Zas Name der Beamten Tag Name der Beamten

1 2 böb 6. 7

175
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Hebebezirk Muster E.
(E. O. 1 49.)

Essigsäurefabrikrolle.

A. Essigsäurefabriken, die zu Genußzwecken geeignete Essigsäure herstellen Seue 1100.

B. Essigsäurefabriken, die nur zu gewerblichen Zwecken geeignete ia
säure herstellen .......... .Seue1180.

Anleitung zum Gebrauche.

n der SIsutureabrkrol ist für geßglä soen 96 u Genußzwecken geeignaete Esfigsäure herftellen, und7öt- skoläl.-° order ie nur zu gewerblichen Zwecken9 sigsäure erzeugen, je ein besonderer Abschnitt anzulegennerhalb dieser Abschnitte ergie jede Essigsäurefabrik *— geteni Abteilung. Die Abteilungen sind mit fortlaufen en
bel zu versehen.

2. Wird eine össtglsurefabrie 3 eingerichtet so trägt die Hebestelle aus der ihrFiusuchendenetAnmeldungderNäume, Lagerstätten und Gerätein d bteilung der Rolle den Namen des Besitzers und d der Fabrik ein. Die
Nummern, Benennungen und leetn de u der Geräte werden auf Grund der vom Oberkontrolleur bescheinigten Anmel-

dung und der zugehörigen Vermessungsverhandlungen nachgetragen.

3. Bei Veränderungen im Blh, at. der Name des bisherigen Besitzers zu durchstreichen und der Name desneuen Besitzers daneben oder darüber zu
4. Beränderungen im rerusnerwerden auf Grund der bescheinigten Seränberungsanzeigen und der Ber-

messungsverhandlungen hcktragen. Dabei sind abgemeldete oder abgeänderte Geräteso zu streichen, daß die ursprüng-lichen Eintragungen leserlich bleiben. Die abgeänderten oder neu hinzutrelenden Geräte werden unter der letzten Ein-

tragung achonen.Wird eine Essigsäurefabrik gänzlich abgemeldet, so ist dies in der Rolle zu vermerken. Die zugehbrige Ab-
leilung ist 3 durchkreuzen.

6. In Spalte 7 find besondere Anordnungen, die für die Essigsäurefabrik getroffen find, unter fortlaufenden
Nummern mit Angabe des Tages und der Nummer der Berfügung kurz zu vermerken. Nicht mehr gültige Bermerke
sind zu durchkreuzen.

7. Soweit Velege vorhanden sind, ist bei jeder Eintragung die Belegnummer anzugeben.

175·
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Abteilung Nr.

für die Esfigsäurefabrikdes in

EEBLEIIIIIIEE Vemerkungen
der Geräte

Lau- 1 "

sende Benennung Nüaum- 6 Veles Tas veles Beleg
Nr. achalt Nr. Frr. lAr.

1 2 3 1 5 1 7 6i .

it !

l
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Hebebezirk Munster 7.
(C. O. 5 52 Abf. 2.)

Rachweisung

der

in der Essigsäurefabrikrolle vermerkten ÄAnderungen.

Vierteljahr des Rechnungsjahrs 19.

Auleitung zum Gebrauche.

1. Zu Anfang des Vierteljahrs ist eine Nachweisung nach dem vorliegenden Muster zu eröffnen und in der

Essigsäurefabrikrolle aufzubewahren. Sobald eine Anderung in der Essigsäurefabrikrolle angeschrieben ist, wird sie sofort

in diese Nachweisung eingetragen.

2. Mit Ablauf des Vierteljahrs wird die Nachweisung abgeschlossen, von der Hebestelle vollzogen und dem

Oberkontrolleur bei dessen nächster Anwesenheit vorgelegt.

3. Der Oberkontrolleur hat zu prüfen, ob die Anderungen, die im Laufe des Vierteljahrs stattgefunden haben,

vollzählig und richtig in die Nachweisung und in die Essigsäurefabrikrolle eingelragen und vorschriftlich belegt sind, und

sodann die nötigenfalls zu berichtigende Nachweisung zu bescheinigen.

4. Die bescheinigte Nachweisung ist, auch wenn sie keine Eintragung enthält, dem Hauptamt einzureichen.

5. Die Nachweisungen sind beim Hauptamt für jeden Hebebezirk in einem besonderen Hefte zu vereinigen und

mit fortlaufenden Nummern zu versehen.



Der Essigsäurefabrikrolle
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Tag der Ort Name

Eintragung -bschniu. Abteilung der Esfigsaurefabrik des Fabrikbesitzers Benennung der

1 Geräte

# 1 — 2 8 4 6 —— 6
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Beränderungen im Gerätestande
— — — — —— Sonstige,

Hinzugetreten Im Raumgehalte geändert scht die Geräte b
Ausgeschieden "„ “ nicht die Gerüte betreffende

* lt Raumgehalt AnderungenNr. Ir. aumgeha Kr. 9
— — — — — !I. — — 1 — — — — —

7 8 9 10 11 12
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Muster 8.

Hebebezirk (E. O. §60.)

Aufsichtsbuch

für die

Essigsäurefabrik des in

Anleitung zum Gebranche.

Das Anssichlsbuch ist von der Hebestelle anzulegen und in dem zur Aufbewahrung des Fabrikbeleghefto bestimmten

Behällnis auszulegen.

176
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Nr.7

1

1210 —

Der Prüfung

Tag
und Stunde

2

Angabe ber Anlegung

und Abnahme

von Verschlüssen

8

Prüfungsbefund

Name

ber

Beamten

5
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Muster 9.

Hebebezirk (E. O. § 62).

Lagerbuch

der

Essigsäurefabrik des in

über die

Vorräte an essigsaurem Kalk für das Rechnungsjahr 19.

Enthält Bilätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind.

„den ten 19

(Siegel.)

Anleitung zum Gebrauche. .

Jedc in die Fabrik ausgenommene Menge essigsauren Kalkes ist bei der Aufnahme in die Spallen 1 bis 7

einzutragen. Wird essigsaurer Kalk in einer mil der Essigsäurefabrik verbundenen Holzverkohlungsstäite hergesien#t, so ist
er in das Lagerbuch einzutragen, wenn er nach der angemeldeten Lagerstälte verbrach!##?

2. Wird essigsaurer Kalk unverarbeitet aus dem Fabrikbetriebe eulkernt sachien an den Lieserer zurückgesandt

usw.), so ist die Menge unter Ausfüllung der Spalten 9, 10, 15 bis 19 in Abgang zu stellen. In gleicher Weise ist zu

verfahren, hrnn essigsaurer Kalk zugrunde gegangen oder vernichtet worden ist.
Die zur Esstgsshureherstellung oder zu anderen Zwecken verwendelen Mengen sind tunlichst am Schlusse einesjeden Venkköckhes abzuschreib

4. Das Lagerbuch ur von einer Bestandsaufnahme zur anderen in den Spalten 4, 7, 11, 14, 15 und 18 fork-

laufend auszurechnen, wobei auch der nach der Bestandsaufnahme zum weiteren Nachweis vorgetragene Istbestand zu

berucsichtigen ib. letzten Tage des Rechnungsjahrs ist das Lagerbuch abzuschließen. Die in den Spallen 4, 7, 11, 14, 15
und 19 sich W t Schlußsummen sind in das Lagerbuch für das nächste Rechnungsjahr zu überlragen. Der Ober-

kontrolleur hat die Richligkeil der Aufrechnung und der überlragung in dem abgeschlossenen Lagerbuche zu bescheinigen.
Das abgeschlossene Lagerbuch ist der Steuerhebestelle einzureichen.

176*
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Lau-

sende

Tag

der

Eintragung

Art

des

Zugangs

Zahl

Säcke

Des essigsauren

Kalkes

Kall-
Menge

in gehalt

ku Prozent

5 6

Die in

Spalte 5

angegebene

Menge, um:

gerechnent auf

emen Lalk-

gehalt von

50 Prozen

ku

7

Bemerkungen
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Entnahme zur Essigsäureherstellung
Abgang zu anderen Zwecken oder aus

anderem Aunlaß

Di

Lau.0,2 Des slauren, in Des SI#gfauren elt. #en- Angobe des|Prüfungs=
lende der Eu.habt jjenge mme. Zahl *amsne Awsager, e

rechneiaus tinen 1 es Ver-

Nr. kragung der Menge Kalk- Kallgehalt von der Menge Kall- E———1 wendungs=
Sacke gehalt w Vrozent Sãcke gehalt rr zweds oder

* Prozent lL# u# Brorent k- Verbleibs

9 10 11 12 13 14 ib 16 11711 18 12 20

II

z
s
»
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Muster 10.

Hebebezirk (C. O. 63).

Essigsäure-Ausgabebuch

der

Essigsäurefabrik des in

für das Rechunugsjahr 19

Enthält Blätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind.

„den ten 19

(Siegel.)

Anleitung zum Gebrauche.

ie Abschreibung hat unmitlelbar nach der Entnahme der Essigsäure zu erfo mmDiezur Versteuerung oder
mittels - abgefertigte Essigsäure ist von dem ersten Abferligungsbeamten abzus

Das Ausgabebuch ist von einer Bestandsaufnahme zur anberen in den Spallen 5 und 18 fortlausend

auszurechni.
3. Am letzten Tage des Nechnungsjahrs ist das Ausgabebuch abzuschüiehen. Die sich in den Spalten b und 18

ergebenden Schlußsummen sind in das Mssbebuch für das nächste Rechnungsjahr zu übertragen. Der Oberkontrolleur
hat die Richtigkeit der Aufrechnung und der Ubertragung in dem abgeschlossenen Ausgabebuche zu bescheinigen. Das ab-
geschlossene Ausgabebuch ist der Skeuerhebestelle einzureichen.
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Zu Genußzwecken geeignete

Der Essigsäure Weiterer

Lau- Tag Wassersreie Die Essigsäure wird
fende — Stärkeßssigsäure (be.eigenen Betriebe in das Ausland

der Abgabe Nein- in verwendet verstenert ausgeführt
Nr. e- rechnet aus lant

gewicht wichts-Spalte 3 und 4) 4at Anmel- lant
teilen zu lionsbuch dung Geschäftsbuch Blatt

ka v. H kg Vlatt Nr. (Vezeichnung)

1 2 n 56 6 7 6 9 #10
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Essigsäure Nur zu gewerblichen Zwecken geeignete Essigsäure

Nachweis Der Weiterer Nachwels
« Elsiqfüute Wasser-

Die Essigsäure wird versandt # ene Die Essigsäure wird
" laut Ankaufs- - Cmm i

laut erlaubnie schem Rein- dtn (berechnet aizenen versandt
Be- tge- wichts- aus Betriebe

an in aleit· 2 EIBBII en
schein p · und 17) wendet

amts

Ar. kg v. H. kg zu

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

177
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Muster 11.

Hebebezirk (E. O. § 66.)

Anmeldung

der

Bestände an essigsaurem Kalk zur Bestandsaufnahme

am ten 19 .

in der Essigsäurefabrik des

in.,.,..............,.........................

Anleitung zum Gebranthe.

1. Der Anmeldende hat die Spalten 1 bis 9 auszufüllen.

2. Die getrennt gelagerten Mengen sind in der Anmeldung unter Angabe ihrer Bezeichnung und Sackzahl
einzeln anzugeben.

1777
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Anneldung.

Der einzelnen Posten

Bezeichnung

Zahl
der

Säcke

Der einzelnen Säcke Die
Gesamt-

durchschnittliches · . in Spalte 7

r reingewicht Des angegebene
der einzelnen essigsauren enge,

 n— Ei Rein- Foten Kalles angerechnetoh- gen- nach Spalte t
gewicht gewicht gewicht 8 und 6 Kalkgehal Zaltghen

I#. #re. kg xg kg
4 6 7 8 9
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HPrüfungsbefsund.

Johl Der einzelnen Säcke . Des Die
der Säcze durchschnitiliches Gelem., stfauren,n Spalte 14

der reingew c Kal angegebene
einzelnen D der einzelnen Laligehalt enge,
Losten I · Posien gehalt, umgerechnet Bemerkungen

(gegebenenfals Roh- Cigen- Rein-nach Spalte, ongenommen austeinen
eckwungricht gewicht gewiht40 und is i- 6 t

usw.)

EEE ct ke te .-
10 11 12 18 14 16 16 17

i
l





— 1228 —

Muster 12.

Hebebezirll—2— E. D. §# 65.)

Anmeldung
der

Essigsäurebestände zur Bestandsaufnahme

am ten 19.

in der Essigsäurefabrik des

Auleitung zum Gebrauche.

1. Der Anmeldende hat die Spalten 1 bis 10 und 17 bis 28 auszufüullen.

2. In jeder der Abteilungen A und B sind diejenigen Gefäße, die zu Genußzwecken geeignete Essigsaure enthalten,

getrenn von den übrigen Gefäßen aufzuführen.
8. Bei der Ermittelung der Bestände durch ereu nkannöinegetereZohr6Gesahe mitEssigsure vovonannäherndleicher Starke unter einer Nummer aufgeführt werden, falls s Roh- wicht haben.

## diesemFallehat der Anmeldende das durchschnittliche n der eher aeis in den Spalten 5 i 7 und das
a sämtlicher Gefäße in Spalte 8 nachzuweisen. Die Stärke der Essigsäure ist nach einer Durchschnitts-
probe festzustellen
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1. Vestände,die—Verwiegunsermitteltwerden ehunen.

Anmeldung. Prüfungsbefund.

Lau- Der einzelnenesamt-] Durch.Wasser. Der ginzelnen Gesam-Durch-asser-
der Gefahe SesaßeEelamt.rchtfWe 1n —1ti lfen- 1 dl. gerwich,Stürge olllglcure genicht Aiche- Essigläure

de 3 Roh- gen- Rein- nach beresfig *% 6 - Rein- nach derEssig= (beerehnet
« e· Ae -«« ac- säure inNr. l ge- Spalten Gewichts- Stauen 1 Spalten anre # S

MU»Hü-wkchtwkchkwichtUUHseitens-know wtchtlmchklwscht gundxzsstst um Is)
mer

EIEIIII v. H. ——.————— v. H. —
1123 89 4 5 6 7 8 9 10 1112 . 14 16 16

50

s
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.B. — die nicht durch Verwiegu#u ermittelt werden können.

Anmeldung. Prüfungsbefund.

au- Der einzeluen 4 Stärke Nein= Wasser- ·-·- ' — Wasser-

Lau 9* der gewicht freie Der Essigsäure reie
fen- l Essig= "# der Esüg- " Esüg-=

Inhalt. säure Essig- säure Stärke Rein- säure Bemerkungen
de Ve- an in Ge. sdure (berechnet in Ge. gewicht (berechnet

* t Nr. - in Ge- nach aus (Menge wichts- nach „ ans
zeichunug #* Esig= wichte-W Spalten Spalten · Spalien Spalien

säure teilen20 und 21 21 und22) leilen 21 und 25 25 und 20)

 1 v. 50. g 1 v. H. kg kg

17 18 19 20 210 22 23 24 25 24 27 28

178
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Master2.
Hebebezirk (E. O. § 0S8.)

Verhandlung

über

die Bestandsaufnahme in der Essigsäurefabrik des

in

am len 19

Entscheidung des Hauptamts.

178“
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Verhandelt , den 19

A. Essigsäure:

Nach dem Essigsäure-Ausgabebuch sind seit der letten Bestandsaufnahme aus der Fabrikeent-
nommen

Der Istbestand beträgt nach dem Prüfungsbefund in der anliegenden Bestandsanmeldung
zusammen

W.ist.abzusetzen der bei der lezten Bestandsaufnahmeeermittelte Oestand an esns-
äure mit

Es verbleiben daher als seit der letten Bestandsaufnahme inder Fabrit gewonnen.
Seit der letzten Bestandsaufnahme sind an essigsaurem Kalke nach dem Lagerbuch in der

Fabrik zur Herstellung von Essigsäure verwendet
Das Ausbeuteverhältnis nach Sp. 1 und 2 beträgt hiernach . .

Nach der Betriebsanmeldung beträgt das durchschnittliche Ausbeuteverhältnis .

..ntehr.
mithin weniger

B. Essigsaurer Kalk:

Anschreibung seit der letzten Bestandsaufnahme aiuses des beiedhessereermitteltenAbestandes
Abschreibung seit der letzten Bestandsaufnahme

Mithin Sollbestand .

Der Istbestand beträgt nach dem Prüfungsbefund in der anliegendenBestandsanmeldung

mithin n ehr ·
weniger
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Essigsaurer Kalk 1. Die letzte Bestandsaufnahme hat stattgefunden am:

Vaser Essig· von vo Prozent Ausbeuteverhältnis (?. Der bei der letzten Bestandsaufnahme ermittelte Bestand
ure Kalkgehalt an wasserfreier Essigsäure betrug:

## *“ #e Prozent (Bon der Steuerhebestelle anzugeben)
1 2 3 4
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Muster 14.

Hebebezirk (E. D § 73.)

Vorbuch: Anmeldungsbuch Nr.

Essigsäureausgabebuch Nr.

Anmeldung von Gssigsäure

aus der Essigsäurefabrik des

in

Zur Versteuerung.
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1. Anneldung.

Der Gesäße Nohgewicht Steueramtlich . Stärke Wasser-

der befüllen ermttteltes Rein- der Essigsäure freie Essigsaure

Zeichen und Zahl Oefaße Eigengewicht gewicht in (berechnet aus
Nummer Z„ und Art der Gefäße GewichtsteilenSpalte b und 6)

 s683 EIIE v.s. 1 #1e6

1 2 8 4  6 7

1

Mit dem Tarabuch «

übereinstimmend.
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2. prüfnungsbefund.

 — — Die Verbrauchs-
. a. voramt tärke asserfreie etra ;

Der Gefahe Rohgewichtb. bei der Ab- der Essigsaure e abgabe ist

der riguns Rein- #Esfigsäure,berechnet eEssigsäure= nachgewiesen im
-. befüllt ermitteltes in aus ver.

Jeichen Zahl wesneten Eigengewicht gewichtGewichts-Spalte 12 brauchs- Einnahmebuch
und Nr. und Art Gefäßze der Gefäße tellen und 13) abgabe unter Nr.

1 utg iD.. ug &amp; Ff.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
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Muster 15.

Hebebezirk (C. O. 74.)

Essigsäureverbrauchsabgaben-Anmeldungsbuch
für das

Viertel des Rechnungsjahrs 19.

Enthält Blätter, die mit einer an-

gesiegelten Schnur durchzogen sind.

f, den u# 19 Geführt von

(Siegel.)

Anleitung zum Gebrauche.

Die Versteuerungs-Anmeldungen sind sofort nach ihrer Abgabe bei der Hebestelle in die Spalten 1 bis 4 des

Aunmeldungsbuchs einzutragen.

179
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Lau-

sende

Tag der

Abgabe

der An-

meldung

2

Des Anmeldenden

Name Wohnort

1

Festgestellte

Menge

wasserfreier

Eisigsäure

kg

5

*5 "6“ *

Die Essigsäureverbrauchsabgabe

ist festgesetzt
und dem

Zahlungs-
pflichtigen
mitgeteilt

am

6

beträgt

“ fl.

ist nach-

Vewiesen
in

Einnahme-

uch

unter Nr.

9

Bemer-

lungen

79
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(E. O. 8 78).

Direktivbezirk

Essigsäurebegleitschein
Nr.

Ausfertigungsamt Empfangsamt

Gestellungsfrist: Bis zum (in Worten)

Verlängert bis zum (in Worten)

Annahmeerklärung des Begleitscheinnehmers: ülbernehme diesen Begleit-
schein mit der Verpflichtung, die innen verzeichnete Ware in unveränderter Gestalt und Menge und
unter Erhaltung des angelegten amtlichen Verschlusses innerhalb der Gestellungsfrist dem Empfangs-
amt unter Vorlegung dieses Begleitscheins zur Prüfung und weiteren Abfertigung zu stellen und hafte
für den auf die Essigsäure entfallenden Steuerbetrag, bis die Vergällung dem Ausfertigungsamte
nachgewiesen ist.

· —, den ien 19

(Unierschrift des Begleitscheinnehmers.)

amt.

Essigsäureausgabebuch Nr. Erledigungsschein

Nr. Ziffer

Erledigung des Begleitscheins.

1. Der Begleitschein ist abgegeben am

(Unterschrift.)

Der Begleitschein ist eingetragen in das Begleitschein=Empfangsbuch unter
Nr.

1#.

(Unterschrift)

 Die Erledigung des Begleitscheins bescheinigt

, den ien 19

—2

(Stempel.) amt.
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II. VPrüfnungsbefnnd beim Ausfertiguugsaamte.

Bernerte Aber#a) vor-

2 Steuer- — Der emiich. — Se“
Name er Noh · amllich der #r Not · b) bel der — ann#cher
und Gefäße sewicht- län# Gefäße sewicht der ab· — ———4—

wWohn· der „ Obe. MEEE kun —213re

"n mEIIIIIIE ———NN
Emp, Beichen Zahl küllten hemicht wichts,#p#lten Zeichen Zohl b Semt wichts,pallten) Hollen ein-

längerd um fübe der tellen und und abe hert. teilen ##
vr. Ari Eefüäße und 7) — Art fäte umd 14)

Topwasens
ka ka is v. H. — ### kg ##. o. H. ###

1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16

Mit dem Tarabuche übereinstimmend
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W. vrfenosbefund beis Epfangsent. V. Vergällung.

III. ) vor Wasser· vermerle über Des Vermerke
k„ Der noh- amnic Stärke Ireie iti und Vergällungs· ber Zahl, Art

Auträge Gesã d ver drung.Beschastenheit der,mittels, mit und Beschaffen-
hesäße gewichter# ## # u n 9. vorgefundenen V dem die Essig= it der .

und der erugung Nein- 1# läure schlusle, Probe- - heit der Ver-
- naseweis-km Ins-Ia säuremenge schlüsse an dem

be- itteltes wicht Zenteflmalwage, palte 24

Vemer- ——.—— raeb vermischt enatn
zeichen Zahl külten geken micts,sollen] verwiederß sien worden ist rierungsmittel,

kungen Sefäße 8 . 22 eiruelnen « Wieder-
und und oeséhe teilen r Verwiegungen des anlegung de
*( und 8s)isenbh. Wenge gung der

Topfwagens nennung Verschlüsse usw.
EEEIIIIII ks likd##rg

17 18 1920 21 22 28 24 26 26 27 28

Mil Be-

Fleitschein
auf
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Vermerke über veränderte Hestimmung der Waren usw.

1. beantrage , den Begleitschein Genehmigt.

hier zu erledigen. , den een 19

„ den ien 19

amt.

2. beantrage , den Begleitschein Eingetragen unter Nr. des Begleit-

zum Zwecke der Weitersendung der Waren an schein-Ausfertigungsbuchs und auf das

. amt

in auf das anmt mit Gestellungsfrist bis zum

zuüberweisen, indem überwiesen.

von jetzt ab die Verpflichtungen des Begleit- Verschluß:

innehmers übernehme
scheinnehmer h „den ten 19

 , den in 19 i

amt.
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(E. D. 8 91.)

Essigsäure- Ankaufserlaubnisschein.
Nr.

(Gültig für das Kalenderjahr 19 )

Dee.a ............................................................ ,..................................................... .

in......................................................... wird unter Vorbehalt des Widerrufs die Erlaubnis erteilt, im Kalender-

jahre 19. unversteuerte, zu Genußzwecken geeignete Essigsäure bis zur Gesamtmenge von In8.

in Buchstaben: PKilogramm wasserfreier Essigsäure bei Essigsäure-
fabrikanten oder Zwischenhändlern, denen der Verkauf von der Steuerbehörde gestattet ist, anzukaufen.

Die Erlaubnis ist an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

2

Der Ankaufserlaubnisschein ist nicht übertragbar und geht deshalb auf einen etwaigen
Geschäftsnachfolger nicht über.

. Der Käufer hat bei jedem Ankauf vonEsgäure dem Verkäufer den Ankaufserlaubnisschein
vorzulegen, damit dieser die gekaufte Menge nach Reingewicht und Stärke unter Bei-
fügung seines Namens und des Tages darauf vermerkt. Beim Bezug in Eisenbahn-
Topfwagen hat der Käufer die nach der Entnahme der Essigsäure in den Behältern
verbliebene Menge oder die festgestellte Mehrmenge auf dem Ankaufserlaubnisschein
unter Beifügung seines Namens zu vermerken und diesen dem Verkäufer zur schriftlichen

Anerkennung derGintragung zu übersenden. Außer dieser Zeit ist der Ankaufserlaubnisschein
zur Einficht der Beamten bereit zu halten.

3. Die Essigsäure darf nur zu

..................................................... verwendet werden.

4. über den Zu= und Abgang vonEssigsäure hat der Käufer ein Essigsäure-Kontrollbuch
nach dem vorgeschriebenen Muster zu führen.

5. Der Ankaufserlaubnisschein ist dem Antrag auf Erteilung eines neuen Erlaubnisscheins
beizufügen, spätestens aber am achten Tage nach Ablauf seiner Gültigkeitsfrist an das
unterzeichnete Hauptamt zurückzugeben.

. den ien 19

Haupt amt.

(Stempel.) (Unterschrift.)

180
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Wusterus.E. D. 8 9b.)

Kontrollbuch

für

über

die Verwendung von unversteuerter, zu Genußzwecken gceigneter Essigsäure.

Enthält Blätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind.

„den ten 19

Anleitung zum Gebrauchr.

1. Das Kontrollbuch ist in der Gewerbsanstalt nach näherer Bestimmung des Oberkontrolleurs auszubewahren

sowie sauber und unbeschädigt und den Beamten zugänglich zu halten.

2. Die Anschreibuug hat unmittelbar nach dem Empfange der Essigsäure, die Abschreibung unmittelbar nach der

Eninahme von dem angemeldeten Orte der Lagerung zu geschehen.

3. Zur Bestandsaufnahme sind die An-= und Abschreibungen zu prüfen und der Sollbestand sestzustellen. Der er-

miltelte Istbestand ist in der Spalte 5 vorzutragen und dort bei der Weiterführung des Buches mit aufzurechnen.

180“
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A. Anschreibung.

Wasserfreie

Lau-]Tag der Der Essigsure #ielhere Die Esfigsaure ist bezogen Name des

fende An- Nein. Starie aus. Gewerb- Bemerkungen
Nr. schreibun wichts,palte 8 von im treibenden

 cewicht tellen und 4)

— kg v. H. lo##

1 2 8 4 5 6 7 8 9
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B. Abschreibung.

Tag d Der entnommenen erfreie Die Benennung Blatt
Lau- Ens er Esfigsaure entnommene des Vuches, in Name des Vemerkungen.

sende tnahme nein- Starte Essigsäure dem die her- Gewerb- Name des
zur Ver- in 8 Spa 12 soll gestellten Erzeug- prüfenden

—— wichte und 18).verwendet nisse nach- treibenden r
werden zu gewiesen find eamten

kg ——
10 11 12 13 14 15 16 17 18 109
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Essigsäure-Verkaufserlanbnisschein.
Nr.

(Gültig für das Kalenderjahr 19 )

De in E

wird unter Vorbehalt des Widerrufs die Erlaubnis erteilt, im Kalenderjahre 19 unversteuerte,

zu Genußzwecken geeignete Essigsäure zu verkaufen.

Die Erlaubnis ist an folgende Bedingungen geknüpft:
1.

5i

i

#

Der Verkaufserlaubnisschein ist nicht übertragbar und geht deshalb auf einenetwaigen

Geschäftsnachfolger nicht über.
Die Essigsäure darf nur an dem angemeldeten Orte gelagert werden.

Die Essigsäure darf nur an solche Gewerbtreibende oder Händler verkauft werden, die
ihre Berechtigung zum Ankauf durch Vorzeigung ihres Ankaufserlaubnisscheins nach-
weisen. Sie darf nichtin kleineren Einzelmengen als zwei Kilogramm sowie nur insoweit
abgegeben werden, als dadurch die in dem Ankauf-kerlaubnisschei angegebene Höchst-
menge nicht überschritten wird.
 Beim Verkaufe hat der Händler die verkaufte Menge nach Gewicht und Stärke unter

Beifügung seines Namens und des Tages jedesmal auf dem Ankaufserlaubnisscheine zu
vermerken und diesen an den Käufer zurückzugeben.

Über den Zu- und Abgang von Essigsäure hat der Verkäufer ein Essigsäure-Kontrollbuch
nach dem vorgeschriebenen Muster zu führen.

Der Erlaubnisschein ist bei dem Essigsäure-Kontrollbuch aufzubewahren und spätestens
am achten Tage nach Ablauf seiner Gültigkeitsfrist an das unterzeichnete Hauptamt
zurückzugeben.

, den len 19.—

(Stempel.)
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Muster 20.

(E. O. § 100.)

Elsigsäure-Rontrollbuch
für

den in

Enthält Blätter, die mit einer

angesiegelten Schnur durchzogen sind.

„den .ten 19

Anleitung zum Gebrauche.
Das Kontrollbuch ist in den Geschäftsräumen des Händlers an bestimmter Stelle aufzubewahren und den

Beamten 6 Augänguch zu haltenDie Anschreibung hat unmittelbar nach dem Empfange der Essigsäure, die Abschreibung unmittelbar nach

deren uure zu geschehen.
ur Bestandsaufnahme sind die An= und Abschreibungen zu prüfen und der Sollbestand festzustellen. Der

ermiltelte Antenur ist in der Spalte 5 vorzutragen und dort bei der Weiterführung des Buches mit aufzurechnen.

18s
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4. Auschreibunng.

--

TaUNMMMWAIIMDikEisiqiåakkisihkzogeu #2a
Lau- 6 freie Name Lau- 9

der Siärle Essig- der
fende Rein- in äure des fende

Anschrei- (berechnet Eni-
Nr. gewicht Gewichtsus . Händlers Nr.

bung teilenSp. 3 u. 4) von in nahme

6 tns v. H. ka . «

1 2 6 4 5 8 # 10
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B. Abschreibnug.

 Nachweis-dere "b Bemer-
Der Essigsäure Wasser- eiterer Kachwe er Essi a Aure kungen.

freie Die eisg. Die Essigsäure ist verkauft Name Name
Stärke Essigsänre säure isi auf umddesNein- inde. berechnet ausgeibr des des

act wichtsaus Sp. 114 a# * erlaubnssscheins Händlers prüfenden
. 16. .

tetlcuundly schaszaåsj z an in des cgautt r, Beamten
kg v. H. kg nung) *l 6 — amt — —.

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

181
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Master21.Direltivbezirk —

Hanptamtsbezirk

Bestand

der

Essigsäurefabriken, versteuerte und vergällte Essigsäuremengen und

Einnahmen an Essigsäureverbrauchsabgabe

im Rechnungsjahr 19

Anleitung zum Gebrauche.

1. Die von den Hauptämtern vorzulegende Nachweisung hat den ganzen Hauptamtsbezirk, die von den Direktiv-

behörden bis zum 1. Juni einzusendende Nachweisung den ganzen Direkliobezirk zu umfassen.

2. Die Mengen in den Spalten 5 und 6 sind in vollen Doppelzentnern derart anzuschreiben, daß überschießende

Bruchleile von weniger als  unberücksichtigt bleiben, Bruchteile von / und darüber als ein Ganzes angesetzt werden.
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Zahl der Fabriken,
die Essigsäure

s

aus aus

Holzessig essigsaurem
Kalk

herstellen herlellen

 11 2

Zahl der Fabriken,

die zu Ge- Rr

nußzwecken gichen
Veeignete. Zwecken

Eisgsaure Feignete
Essigsaeure

herstellen # herstellen
— —

Wasserfreie Menge

der · der

versteuerten vergällten

Essigsäure Esügsäure

— d — d

5 6

Betrag

der

Essigsäure-

verbrauchsabgabe

* Pf.

Bemer-

kungen.
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